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Allgemeine Kundeninformationen 
 

1. Identität des Versicherers und ladungsfähige 
Anschriften 

 International Insurance Corporation (IIC) NV 
Entrada 123, 10106 EB Amsterdam 
Vorstand: Niek Ligtelijn, Trevor de Vries 
Handelsregister (NL): Kamer van Koophandel 
Handelsregister-Nr.: 32069899 
 
Anschrift in der BRD 

 International Insurance Corporation (IIC) NV 
Postfach: 40 02 35,  40242 Düsseldorf 
Aachener Str. 1053-1055, 50858 Köln 
Kontakt: www.ineas.de 

 
2. Partner für die Schadenregulierung 

Kfz-Haftpflichtschäden 
ISB Dr. Karl Jacobs GmbH 
DEKRA Claims Services Germany 
Boxgraben 38, 52064 Aachen 
Geschäftsführer: Vincent Jacobs, Barbara Ritter 
Kfz-Fahrzeugschäden (Kasko) 
Innovation Group AG 

Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart   
Vorstand: Matthew Whittall, Thomas Kettner, 
Philipp Kominek, Regina Lammert, Jürgen Schmidt 
Kfz-Glasbruchschäden 
Controlúxpert GmbH 
Hans-Böckler-Str. 62, 40764 Langenfeld  
Geschäftsführer: Wolfgang Kallweit, Gerhard Witte 
Verkehrsrechtsschutzschäden 
Jurpartner Services 
Gesellschaft für Rechtsschutz- 
Schadenregulierung mbH 
Postfach 21 04 65, 50530 Köln 
Geschäftsführer: Roland Schlitt, Manfred Mertins  
Schutzbrief-Leistungen 
ROLAND Assistance GmbH 
Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln 
Geschäftsführer: Yves Neyraud, Robert 
Buchberger, Dr. Ulrich Scholten, Roland Schlitt 

 
3. Hauptgeschäftstätigkeit 

Die International Insurance Corporation (IIC) NV 
bietet die Deckung von Kfz-Versicherungen 
(Haftpflicht- und Kaskoversicherungen) an. In 
Kooperation werden zudem Verkehrsrechtsschutz- 
und Assistance-Leistungen angeboten.  
 

4. a) Allgemeine Versicherungsbedingungen 
Es gelten die jeweils g¿ltigen ĂAllgemeine 
Bedingungen für die Kfz-Versicherungñ (AKB) 
sowie ĂAllgemeine Bedingungen f¿r die 
Rechtsschutzversicherungñ (ARB), die im weiteren 
Verlauf aufgeführt sind.  

  
b) Versicherungsleistung 
Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung 
unterscheidet sich je Versicherungsart (z.B. Kfz-
Haftpflicht- oder Kaskoversicherung). Sofern ein 
Versicherungsfall eintritt wird geprüft, ob wir 
eintrittspflichtig sind und ggf. in welcher Höhe. Das 
Ergebnis hängt u.a. von dem gewählten  
Versicherungsumfang ab. Diesen können Sie 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 
  

5. Gesamtpreis 
Der Beitrag richtet sich nach dem zu 

versichernden Risiko und ist in unserem Angebot, 
Produktinformationsblatt sowie Ihrem Antrag 
dargestellt. 
 

6. Zusätzliche Kosten 
Geben wir in Ihren Versicherungsunterlagen eine 
Telefonnummer zur Kontaktaufnahme an, 
informieren wir Sie dort auch über die Höhe der 
Telekommunikationskosten. 
 

7. Beitragszahlung 
Die Beiträge werden per Lastschriftverfahren von 
Ihrem angegebenen Konto abgebucht. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto zum 
Fälligkeitstermin ausreichend gedeckt ist. Kosten 
aufgrund einer nicht ausreichenden Deckung oder 
eines Widerspruchs gegen eine berechtigte 
Abbuchung (Rücklastschrift) gehen zu Ihren 
Lasten. Die Fälligkeitszeitpunkte können Sie z.B. 
Ihrem Zahlungsplan bzw. dem Prämienkonto in 
Ihrer PrivateDomain entnehmen.  
Wir bieten jährliche Zahlweise an. Auch eine 
unterjährige Beitragszahlung kann gegen einen 
Ratenzahlungszuschlag vereinbart werden. 
 

8. Gültigkeitsdauer 
Die zur Verfügung gestellten Informationen und 
unsere Angebote sind maximal drei Monate gültig, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart worden ist. 

 
9. Zustandekommen des Versicherungsvertrages, 

Versicherungsbeginn und Antragsbindefrist 
Der Vertrag kommt durch Antrag und Annahme 
sowie den Zugang des Versicherungsscheins beim 
Versicherungsnehmer zustande.  
Versicherungsschutz genießen Sie, sobald Sie den 
fälligen Erstbeitrag unverzüglich zahlen, jedoch 
nicht vor dem im Versicherungsschein genannten 
Zeitpunkt. 
Erhalten Sie von uns eine elektronische 
Versicherungsbestätigung (eVB) zur Vorlage bei 
der Zulassungsstelle, genießen Sie in der Kfz-
Haftpflicht- und der Schutzbriefversicherung ab 
dem Tag der Zulassung vorläufigen 
Versicherungsschutz. Ist das Fahrzeug bereits auf 
Sie zugelassen, beginnt der vorläufige 
Versicherungsschutz ab dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 
Sobald Sie den Erstbeitrag wie oben beschrieben 
gezahlt haben, geht der vorläufige in den 
endgültigen Versicherungsschutz über.  
 

10. Das Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (bevorzugt per eMail) widerrufen. Die 
Frist beginnt an dem Tag, nach dem Ihnen der 
Versicherungsschein, die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie diese 
Belehrung in Textform zugegangen sind. Im 
elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die 
Widerrufsfrist nicht, bevor wir auch die speziell 
für diesen Vertriebsweg geltenden zusätzlichen 
Pflichten gem. § 312e (1) Satz 1 BGB (Mittel zur 
Korrektur von Eingabefehlern, Bestätigung des 
Antrags) erfüllt haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
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Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist - bevorzugt per eMail über das 
Kontaktformular unter www.ineas.de - an die 
International Insurance Corporation (IIC) NV, 
Aachener Str. 1053-1055, 50858 Köln, zu 
richten. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr 
Versicherungsschutz mit Zugang desselben 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, 
der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfällt. 
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, können wir 
einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche 
Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der 
Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren 
gesamten Beitrag. Beiträge erstatten wir Ihnen 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.  
 
Besondere Hinweise:  
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so 
läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag 
weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 
Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat.  
 

11. Vertragslaufzeit 
Ihr Versicherungsvertrag wird für die vereinbarte 
Laufzeit geschlossen, längestens für ein Jahr. 
Wenn der Vertrag nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf in Textform gekündigt wird, erhalten Sie von 
uns ein Angebot zur Fortführung des Vertrages.  

 
12. Vertragsbeendigung und -strafen 

Der Vertrag kann von Ihnen oder uns durch eine 
ordentliche Kündigung in Textform zum Ablauf 
gekündigt werden. Sollten Sie Ihr Fahrzeug 
abmelden und das Risiko somit fortfallen, wird der 
Vertrag ebenfalls beendet.  
Desweiteren kann der Vetrag außerordentlich, z.B. 
nach einem Versicherungsfall oder wegen 
Folgeprämienverzugs, gekündigt werden. 
Eine Vertragsstrafe wird fällig, wenn Sie über 
beitragsrelevante Merkmale vorsätzlich 
unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen 
nicht angezeigt haben, wodurch ein zu niedriger 
Beitrag berechnet worden ist.  
 

13. Geltendes Recht und Gerichtsstand 
Es gilt deutsches Recht. Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag können vor dem nach 
deutschem Recht zuständigen Gericht geltend 
gemacht werden. 
 

14. Vertragssprache 
Deutsch. 
 
 
 

15. Beschwerdestelle 
Sollten Sie einmal unzufrieden sein und sind alle 
Versuche fehlgeschlagen, gemeinsam eine 
zufriedenstellende Lösung herbeizuführen, können 
Sie sich an den Versicherungsombudsmann 
wenden: Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 
10006 Berlin, Email: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de, Tel.: 
01804/224424, Fax: 01804/224425 (jeweils 0,20 
EUR je Anruf/Fax aus dem Festnetz, Anrufe aus 
dem Mobilfunknetz können abweichen).  
Der Ombudsmann ist eine unabhängige und für 
Verbraucher kostenfreie Schlichtungsstelle.  
 

16. Versicherungsaufsicht 
Gleichwohl können Sie eine Beschwerde an die für 
uns zuständige Aufsichtsbehörde  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Email: 
poststelle@bafin.de, Tel.: 0228/4108-0, 
Fax: 0228/4108-1550 richten.    
 

17. Bonitätsprüfung 
Sie willigen bei Vertragsabschluss ein, dass Ihre 
Antrags- bzw. Vertragsdaten 
(Name/Vorname/Geburtsdatum/Straße/ 
Hausnummer/PLZ/Ort) vor Vertragsabschluss zur 
Prüfung des Antrags und bei Bedarf im Verlauf der 
aktiven Geschäftsbeziehung zu Zwecken der 
Vertragsverwaltung und ïabwicklung im Rahmen 
einer Bonitätsprüfung genutzt werden. 
Informationen zum bisherigen Zahlverhalten 
beziehen wir von der InFoScore Consumer Data 
GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. 
Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-
statistischer Verfahren beziehen wir von der 
INFORMA Unternehmensberatung GmbH, 
Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim, Tel. 
01805/136633 (0,12 Euro/Minute). Dieser Hinweis 
erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 33 
Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

 
18. Einwilligungsklausel nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz 
Sie willigen bei Vertragsabschluss ein, dass wir im 
erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung 
(Prämien, Versicherungsfälle, Risiko-, 
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer 
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an 
andere Versicherer und/oder an den 
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer 
übermitteln.  
Sie willigen ferner ein, dass wir und unsere 
Partnerunternehmen Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen 
Datensammlungen führen, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung Ihrer 
Versicherungsangelegenheit dient.  
Als Zugang bzw. Überlassung der Unterlagen gilt 
die Bereitstellung der versicherungsrelevanten 
Unterlagen in Ihrer PrivateDomain unter 
www.ineas.de. 
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Die vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen: 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
 
Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht 
uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.   
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist.   
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.   
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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung 

AKB 2009 ï Stand Oktober 2009 
 
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten: 
 
- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) 
- Kaskoversicherung (A.2) 
- Autoschutzbrief (A.3) 
- Kfz-Unfallversicherung (A.4) 
 
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben. 
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 
 

A.1  Kfz-Haftpflichtversicherung - für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen 
zufügen 

 

A.1.1 Was ist versichert? 
 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt 
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs 

a Personen verletzt oder getötet werden, 
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen, 
c Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sachschaden 

mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden), 
 und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört 
neben dem Fahren z.B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 

 
Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld. 
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit 

Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.  
 
Regulierungsvollmacht  
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen 

oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen 
Ermessens abzugeben. 

 
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen 
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der 

Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem 
versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener 
Haftpflichtversicherungsschutz besteht.  

 Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug 
während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet.  

 
Mallorca-Police, gilt nur bei Vereinbarung des Tarifes Super

+ 

A.1.1.6 Die Versicherung eines als PKW zugelassenen Fahrzeuges umfasst auch Schäden, die Sie, Ihr Ehepartner 
oder eingetragener Lebenspartner bzw. der mit Ihnen in häuslicher, eheähnlicher Gemeinschaft lebende 
Fahrer eines gemieteten versicherungspflichtigen PKW auf einer Reise im Ausland verursacht.  

A.1.1.7 Versicherungsschutz besteht nicht, soweit aus einer für den gemieteten PKW abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung Deckung besteht. 

A.1.1.8 Der Versicherungsschutz besteht ab dem Zeitpunkt der Anmietung der Anmietung für die Dauer von 
höchstens einem Monat. 

A.1.1.9 Als Ausland gilt der Geltungsbereich gemäß A.1.4.1, aber nicht Deutschland. 
A.1.1.10 Wir leisten bis zur Höhe der nach dem Pflichtversicherungsgesetz jeweils geltenden gesetzlichen 

Mindestversicherungssummen.  

 
A.1.2 Wer ist versichert? 
 
 Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie als Versicherungsnehmer und für folgende Personen 
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(mitversicherte Personen): 
a den Halter des Fahrzeugs,  
b den Eigentümer des Fahrzeugs, 
c  den Fahrer des Fahrzeugs,  
d    den Arbeitgeber oder den öffentlichen Dienstherrn des Versicherungsnehmers, wenn das versicherte  
      Fahrzeug mit Zustimmung des Versicherungsnehmers für dienstliche Zwecke gebraucht wird. 
 

 Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbständig gegen uns erheben.  

 
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

 
Höchstzahlung 
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- 

und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende 
Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer 
Versicherungssummen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. 

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die gesetzlichen Mindestversicher-
ungssummen. 

 
Übersteigen der Versicherungssummen  
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den 

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem 
Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.  

 
A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

 
Versicherungsschutz Europa 
A.1.4.1 Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bietet Versicherungsschutz innerhalb der geographischen 

Grenzen Europas sowie in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gehören. Die Versicherungssummen richten sich nach den in dem 
jeweiligen Land gesetzlich vorgeschriebenen Mindestsummen, mindestens jedoch nach der in Deutschland 
vorgeschriebenen Höhe (Mindestdeckung). 

 
ĂInternationale Versicherungsbestªtigungñ ï Informationen zur ĂGr¿nen Karteñ 
A.1.4.2  Als Online-Versicherer ersetzt Ineas die ĂGr¿ne Karte" durch die ĂInternationale Versicherungsbestätigungñ. 

Dieses Dokument beinhaltet alle erforderlichen Informationen in dem vom Council of Bureaux 
(www.cobx.org) vorgeschriebenen Format und wird Ihnen in Ihrer PrivateDomain unter der Rubrik 
Vertragsunterlagen als ĂWichtiges Schadendokumentñ zur Verf¿gung gestellt. Bitte bewahren Sie das 
Dokument in Ihrem Fahrzeug auf. 

  Auf Wunsch stellen wir Ihnen die ĂGr¿ne Karteñ auch f¿r Lªnder innerhalb des Geltungsbereiches aus, f¿r 
die eine Mitnahmepflicht der Versicherungsbestätigung nicht mehr besteht. Hierfür erheben wir eine Gebühr 
von 10,00 Euro. 

  Haben wir Ihnen eine ĂInternationale Versicherungsbestªtigungñ ausgehªndigt, erstreckt sich Ihr 
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen 
Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt 
A.1.4.1 Satz 2.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Büros Grüne Karte (DBGK) 
(www.gruene-karte.de). 

 

A.1.5 Was ist nicht versichert? 
Vorsatz 
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 
 
Kraftfahrtsportliche Veranstaltungen 
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-

sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, 
entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten 
Fahrtveranstaltungen stellt eine Pflichtverletzung nach D.2.2 dar. 

 
Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen des 

versicherten Fahrzeugs.  
 
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen eines 

mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten 
Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne 
gewerbliche Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, 
besteht für dabei am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Versicherungsschutz.  
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Beschädigung von beförderten Sachen 
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder 

Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.  
 Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich 

führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, 
besteht außerdem Versicherungsschutz  für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des 
persönlichen Gebrauchs üblicherweise mit sich führen (z.B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein 
Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen. 

 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, 

dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht 
jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden. 

 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- 

und Beförderungsfristen entstehen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer 

Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 
Schäden durch Kernenergie 
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

 
 

A.2 Kaskoversicherung - für Schäden an Ihrem Fahrzeug 
 
A.2.1 Was ist versichert? 

 
Ihr Fahrzeug 
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung oder Verlust infolge eines Ereignisses nach 

A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter A.2.1.2 
und A.2.1.3 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, 
sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).  

 
Beitragsfrei mitversicherte Teile 
A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des 

versicherten Fahrzeugs beitragsfrei mitversichert: 
a fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile, 
b fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug unter Verschluss 

verwahrtes Fahrzeugzubehör, das ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z.B. 
Schonbezüge, Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus 
angesehen wird, 

c  im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des 
Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z.B. Sicherungen und Glühlampen), 

d Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder 
mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne 
Beschädigung nicht möglich ist, 

e  Planen, Gestelle für Planen (Spriegel), 
f  folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile: 

- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung, 
- Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze, 
- nach a bis f mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur. 

 
Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile 
A.2.1.3 Die nachfolgend unter a bis c aufgeführten Teile sind ohne Beitragszuschlag bis zu einem Gesamtneuwert 

der Teile von 1.200,00 Euro (brutto) mitversichert, wenn sie im Fahrzeug (ausschließlich PKW mit 
Wagniskennziffer 112 oder Krafträder mit Wagniskennziffer 003) fest eingebaut oder angebaut sind.  
Bei Vereinbarung des Tarifes Super

+ 
gilt für PKW die Mitversicherung bis zu einem Neuwert von 5.000,00 

Euro (brutto): 
 
a Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische Kommunikations- und Leitsysteme (z.B. fest 

eingebaute Navigationssysteme), 
b zugelassene Veränderungen an Fahrwerk (wie z. B. die Umrüstung auf Autogasanlagen), Triebwerk, 

Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, des 
Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer Wertsteigerung des 
Fahrzeugs führen, 
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c individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftungen sowie besondere 
Oberflächenbehandlungen. 

  
Ist der Gesamtneuwert der unter a bis c aufgeführten Teile höher als die genannte Wertgrenze, ist der 
übersteigende Wert nur mitversichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. Bis zur genannten Wertgrenze 
verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung wegen Unterversicherung. 
 

Nicht versicherbare Gegenstände 
A.2.1.4 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbesondere solche, deren Nutzung nicht 

ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z.B. Handys und mobile Navigationsgeräte, auch bei 
Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen). 

 
A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert? 
 
 Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner 

mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 
 
Brand und Explosion  
A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen 

bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden.  
Eine Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung.  

 
Entwendung  
A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub. 
 Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse, 

zur Veräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird.  
 Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu 

gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten 
mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z.B. Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht 
kein Versicherungsschutz,  wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht 
(z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).  

 
Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung (Naturgewalten) 
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung. 

Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind 
Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen 
das Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten 
veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.  
Bei Vereinbarung des Tarifes Super

+
 ist auch die unmittelbare Einwirkung von Schneelawinen und Muren 

auf das Fahrzeug versichert.  
 

Zusammenstoß mit Tieren 
A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 

Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes (z.B. Reh, Wildschwein).  
Bei Vereinbarung des Tarifes Super

+ 
ist der Zusammenstoß des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit 

Tieren aller Art versichert. 
 
Glasbruch 
A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folgeschäden sind nicht versichert. 
  
Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht 

versichert. 
 
Schäden durch Marderbiss 
A.2.2.7 Versichert sind Schäden die durch Marderbiss unmittelbar an der Verkabelung, allen Gummiteilen und 

Dämmmaterialien verursacht werden. Folgeschäden aller Art, insbesondere weitergehende Schäden am 
Fahrzeug selbst, sind nicht versichert. 
Bei Vereinbarung des Tarifes Super

+
 hingegen sind Folgeschäden aller Art, insbesondere weitergehende 

Schäden am Fahrzeug selbst, im Versicherungsschutz eingeschlossen. 
 

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert? 
  

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner   
mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 
 
Ereignisse der Teilkasko 
A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2. 
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Unfall 
A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer 

Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.  
 Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder 

reine Bruchschäden. Dazu zählen z.B. Schäden am Fahrzeug durch rutschende Ladung oder durch 
Abnutzung, Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder Überbeanspruchung des 
Fahrzeugs und Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen.  

 
Mut- oder böswillige Handlungen (Vandalismus) 
A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das 

Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfügungs-
berechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurden (z.B. Reparateur, Hotelangestellter) oder 
in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder 
Haushaltsangehörige). 

 
A.2.4 Wer ist versichert? 
  

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person 
abgeschlossen ist, z.B. des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person. 

 
A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
  

Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, sowie in Andorra, Kroatien, 
Island, Norwegen und der Schweiz (inkl. Liechtenstein). 

 
A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust? 

 
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 
A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter 

Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschaden oder 
Zerstörung reparieren, gilt A.2.7.1. 

 
Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines PKW 
A.2.6.2 Bei Pkw (ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermiet-PKW) zahlen wir den Neupreis des 

Fahrzeugs gemäß A.2.11, wenn innerhalb von sechs, bei Vereinbarung des Tarifes Super
+
 von  vierzehn 

Monaten nach dessen Erstzulassung ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt. 
Voraussetzung ist, dass sich das Fahrzeug bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum dessen 
befindet, der es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. Ein vorhandener 
Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen. 

A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehende Neupreisentschädigung nur in der Höhe, 
in der gesichert ist, dass die Entschädigung innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Feststellung für die 
Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet wird.  

 
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert und Restwert? 
A.2.6.4 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen 

Wiederbeschaffungswert übersteigen.  
A.2.6.5 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am 

Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.  
A.2.6.6 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand. 
 
Importfahrzeuge 
A.2.6.7 Fahrzeuge, die direkt oder über einen inländischen Importeur eingeführt worden sind, werden wie in der 

BRD hergestellte Fahrzeuge behandelt.  
 Ausgeschlossen sind die Mehrkosten für 

- die Ersatzteilbeschaffung (z.B. Transportkosten) und 
- ein Ersatzfahrzeug.  

 
A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung? 

 
Reparatur 
A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten auf Basis der 

Herstellerpreise bis zu folgenden Obergrenzen: 
a Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten bis 

zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.6, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung 
nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.7.1.b. 

b Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, zahlen wir die erforderlichen 
Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten 
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Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.6 und A.2.6.7. 
 
Abschleppen 
A.2.7.2        Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis zur        

      nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegenüber   
      verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen. Die Kosten des Abschleppens werden auf die Obergrenzen  
      nach A.2.7.1 angerechnet. 

 
Abzug Ăneu f¿r altñ 
A.2.7.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder das Fahrzeug ganz oder teilweise 

neu lackiert, ziehen wir von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der 
Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (Ăneu f¿r altñ). Der Abzug beschrªnkt sich bei PKW und 
Krafträdern bis zum Schluss des vierten auf die Erstzulassung des Fahrzeuges folgenden Kalenderjahr auf 
Bereifung und Lackierung. Auf den Abzug (Ăneu f¿r altñ) von den Kosten für Batterien wird generell 
verzichtet. 

 

A.2.8 Werkstattbindung in der Kaskoversicherung - gilt nur für die Versicherung von PKW 
 
Für die Kaskoversicherung mit Werkstattbindung gelten die Bestimmungen der Kaskoversicherung, sofern in 
nachfolgenden Absätzen nicht etwas anderes vereinbart ist.  
 
Voraussetzungen 
A.2.8.1 Das Fahrzeug ist in einer Partnerwerkstatt aus unserem Werkstattnetz zu reparieren. Weitere Informationen 

über die Vorteile unseres Werkstattnetzes finden Sie auf unserer Internetseite www.Ineas.de unter der 
Rubrik ĂSchadenñ. 

  
Was passiert, wenn Sie Werkstattbindung vereinbart haben, Ihr Fahrzeug aber in einer Fremdwerkstatt reparieren 
lassen? 
A.2.8.2 Wir übernehmen lediglich 80 Prozent der berechneten Schadenkosten (ohne Fahrzeugtransportkosten), 

wenn das Fahrzeug aus Gründen, die Sie zu vertreten haben (z.B. weil Sie eine Fremdwerkstatt bevorzugen 
oder aus Garantiegründen), nicht in einer unserer Partnerwerkstätten, sondern in einer Fremdwerkstatt 
repariert wird. Der Abzug einer vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung nach A.2.13.1 bleibt hiervon 
unberührt. 

  
Was passiert, wenn Sie das Fahrzeug nicht reparieren lassen? 
A.2.8.3 Lassen Sie das Fahrzeug nicht reparieren, ersetzen wir die berechneten Kosten ohne Umsatzsteuer so, wie 

sie bei Reparatur des Fahrzeuges durch die Werkstatt aus unserem Werkstattnetz, die Ihrem Wohnsitz am 
Nächsten ist, entstanden wären.  

 
Besonderheiten bei Kaskoschäden ï Gilt nicht für Glasbruchschäden! 
A.2.8.4.1 Wir wählen für Sie die Werkstatt aus unserem Werkstattnetz aus, in der Ihr Fahrzeug repariert wird, und 

erteilen den Reparaturauftrag (ĂSorglospaketñ). 
 
Wie kommt das Fahrzeug in die Werkstatt? 
A.2.8.4.2 Ein nicht fahrfähiges oder verkehrssicheres Fahrzeug lassen wir auf unsere Kosten vom Schadenort in die 

Werkstatt transportieren.  
 Ein fahrfähiges und verkehrssicheres Fahrzeug lassen wir auf unsere Kosten von Ihrem Wohnwort in die 

Werkstatt transportieren, wenn die Entfernung mehr als 15 Kilometer beträgt. Dies gilt auch für den 
Transport des Fahrzeuges nach der Reparatur. 

 
Garantie 
A.2.8.4.3 Wir bieten 6 Jahre Garantie auf alle Reparaturarbeiten und Eintritt in die Herstellergarantie für durchgeführte 

Reparaturen. 

 
Besonderheiten bei Glasbruchschäden 
A.2.8.5.1 Sie wählen eine Partnerwerkstatt aus unserem Werkstattnetz aus, in der Ihr Fahrzeug repariert wird, und 

erteilen den Reparaturauftrag. 
 
Reparatur (= Ausbesserung) von Glasbruchschäden in unserem Werkstattnetz oder bei freier Werkstattwahl  
A.2.8.5.2 Bei einer solchen Reparatur von Glasbruchschäden verzichten wir - abweichend von Punkt A.2.13.1- auf die 

vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung.  
Diese Regelung gilt nicht für den Austausch von Glasscheiben. 

 
ĂFreie Werkstattwahlñ 
A.2.8.6 Gegen einen Beitragszuschlag kºnnen Sie optional die ĂFreie Werkstattwahlñ vereinbaren. In diesem Fall 

sind Sie nicht an unser Werkstattnetz gebunden. 

 

A.2.9 Sachverständigenkosten 
 
 Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt 
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haben. 

 
A.2.10 Mehrwertsteuer 
 
 Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung 

tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 

 
A.2.11 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 

 
Wiederauffinden des Fahrzeugs 
A.2.11.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige in Textform wieder 

aufgefunden und können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das 
Fahrzeug wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet.  

A.2.11.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort 
aufgefunden, zahlen wir für dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und 
Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom regelmäßigen Standort des 
Fahrzeugs zu dem Fundort. 

 
Eigentumsübergang nach Entwendung 
A.2.11.3 Sind Sie nicht nach A.2.11.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer. 

 
A.2.12 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?  
 

A.2.12.1  Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs. Neupreis ist der Betrag, der 
für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder - wenn der Typ 
des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird - eines vergleichbaren Nachfolgemodells am Tag 
des Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche 
Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und markenüblicher Nachlässe. 

A.2.12.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben in Ihrem Eigentum. Der von Ihnen erzielte 
Veräußerungswert wird auf die Entschädigung voll angerechnet. 

 
A.2.13 Selbstbeteiligungen 
 

Generelle Selbstbeteiligung 
A.2.13.1 Ist eine Selbstbeteiligung vertraglich vereinbart, wird diese bei jedem ersatzpflichtigen Schadenereignis von 

der Entschädigungsleistung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in 
welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

 
Selbstbeteiligung bei nicht registrierten Fahrern 
A.2.13.2 Wird das versicherte Fahrzeug zum Schadenzeitpunkt von anderen als den registrierten und im 

Versicherungsschein benannten Fahrern geführt, wird eine zusätzliche Selbstbeteiligung in Höhe von  
 a       500,00 Euro bei Fahrern, die mindestens 25 Jahre alt sind und  

b 1.500,00 Euro bei Fahrern, die noch nicht 25 Jahre alt sind 
fällig. Dabei kommt es auf das Alter des Fahrers zum Schadenzeitpunkt an. 

 

A.2.14 Was wir nicht ersetzen 
  

Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleissreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden 
Folgeschäden wie der Verlust von Treibstoff und Betriebsmitteln (z.B. Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, 
Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.  

 
A.2.15 Fälligkeit unserer Zahlung, Verzinsung, Abtretung 

 
A.2.15.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese 

spätestens innerhalb von zwei Wochen. Ein Anspruch auf Verzinsung besteht nur, wenn wir mit der Zahlung 
in Verzug geraten.  

A.2.15.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb 
eines Monats nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die 
Entschädigung verlangen. 

A.2.15.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem 
Grunde zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der 
Schadenanzeige in Textform.  

A.2.15.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne unsere 
ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.  

 
A.2.16 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind? 
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 Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug (registrierter Fahrer) und kommt es zu einem 
Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das 
Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen 
in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens 
nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.   

 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person 
beim sonstigen Gebrauch des Fahrzeugs (z.B. Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen) einen Schaden herbeiführt. 

 
A.2.17 Was ist nicht versichert? 

 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
A.2.17.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger 

Herbeiführung des Schadens, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Bei Vereinbarung des Tarifes Super

+
 verzichten wir auf den Einwand 

der groben Fahrlässigkeit mit Ausnahme folgender Konstellationen: 
 - Fahren unter Alkoholeinfluss 
 - Fahren unter Drogeneinfluss 
 - grob fahrlässiges Ermöglichen des Diebstahls Ihres Fahrzeuges. 
 
Rennen 
A.2.17.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei 

denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten. 

 
Reifenschäden 
A.2.17.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz besteht 

jedoch, wenn die Reifen aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig 
andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten Fahrzeug 
verursacht hat. 

 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
A.2.17.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder 

Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 
Schäden durch Kernenergie 
A.2.17.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

 
A.2.18 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachverständigenverfahren) 

 
A.2.18.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich der Feststellung des 

Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein 
Sachverständigenausschuss. 

 
A.2.18.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir 

innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem 
jeweils Anderen bestimmt.  

 
A.2.18.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, 

der vor Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht 
über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des 
Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.  

 
A.2.18.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns 

bzw. von Ihnen zu tragen.  

 
A.2.19 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör 
  

Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen gelten A.2.6 bis A.2.18 entsprechend. 

 

 

A.3  Autoschutzbrief  
 
A.3.1 Was ist versichert? 
  
 Die Leistungen des ĂBasis-Schutzbriefesñ gem. A.3.5 bis A.3.8 gelten automatisch ergänzend zu der bestehenden 

Haftpflicht-Deckung aus der Ineas-Kraftfahrtversicherung für PKW versichert. 
 Sofern Sie den Baustein ĂDelta-Schutzbriefñ mitversichert haben, gelten die hierf¿r erweiterten Leistungen. Diese werden 

gesondert in den einzelnen Abschnitten genannt.  
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A.3.2 Wer ist versichert? 

 
Basis-Schutzbrief 
A.3.2.1 Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die berechtigten Insassen bei Reisen mit 

dem versicherten Fahrzeug - soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt ist.  
  

Delta-Schutzbrief 
A.3.2.1 Bei Vereinbarung des ĂDelta-Schutzbriefesñ besteht auch Versicherungsschutz f¿r Ihre 

Familienangehörigen, unabhängig davon, ob diese getrennt oder gemeinsam verreisen und mit welchem 
Fahrzeug die jeweiligen Personen unterwegs sind. 

 Zu den mitversicherten Familienangehörigen zählen nachfolgende Personen, soweit sie mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft leben 
 a Ehe- oder Lebenspartner 
 b die minderjährigen Kinder 
Als Insassen fremder Fahrzeuge genießen Ihre Familienangehörigen Versicherungsschutz ausschließlich im 
Rahmen der Leistungen Weiter- und Rückfahrt, Übernachtung und Personentransport (Pick-up-Service). 

 
A.3.3 Versichertes Fahrzeug 
  

Basis-Schutzbrief 
A.3.3.1 Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug (nur PKW mit Wagniskennziffer 112) sowie 

ein mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger.  
 

Delta-Schutzbrief 
A.3.3.2  Bei Einschluss des ĂDelta-Schutzbriefesñ besteht Versicherungsschutz auch f¿r die auf den 

Versicherungnehmer oder einen versicherten Familienangehörigen zugelassenen Kraftfahrzeuge zu Lande, 
soweit die Fahrzeuge nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von Personen bestimmt sind und nicht 
mehr als 9 Sitzplätze (einschließlich des Platzes für den Fahrer) haben, sowie 

  
 - eine Gesamtbreite von 2,55 m,  
 - eine Gesamtlänge von 10,00 m,  
 - eine Höhe von 3,00 m sowie  
  - ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t nicht überschreiten. 
 
 Gleiches gilt für mitgeführte Anhänger. Alle angegebenen Maße gelten einschließlich Ladung. Anhänger 

dürfen nicht mehr als eine Achse haben. Achsen, deren Abstand voneinander weniger als 1 m beträgt, gelten 
als eine Achse. 
Bei Fahrzeugen, die die genannten Höchstmaße oder das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 t überschreiten, 
werden folgende Leistungen nicht erbracht: Bergen, Fahrzeugrücktransport, -verzollung und -verschrottung . 

 
Nicht versichert sind: Schrottfahrzeuge, polizeilich beschlagnahmte/sichergestellte Fahrzeuge (oder deren 
Ladung), Fahrzeuge für gewerbsmäßige Personenbeförderungen, Probe- und Überführungsfahrten (rote 
Kennzeichen) sowie nicht zugelassene Fahrzeuge. 

 
A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
  

Der Geltungsbereich richtet sich nach A.1.4. Bei Vereinbarung des ĂDelta-Schutzbriefesñ besteht Versicherungsschutz 
für Schadenfälle weltweit, sofern dies in den jeweiligen Leistungen besonders vermerkt ist. 

 
A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall 
  

Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen, erbringen wir 
folgende Leistungen: 
 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 
A.3.5.1 Wir organisieren ein Pannenhilfsfahrzeug zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle 

(bereits ab Haustür). Die hierdurch entstehenden Kosten tragen wir in unbegrenzter Höhe. Bei nicht durch 
uns organisierter Pannen- und Unfallhilfe erstatten wir die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 100,00 
Euro einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten Kleinteile. 

 
Abschleppen des Fahrzeugs  
A.3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle (bereits ab Haustür) nicht wieder fahrbereit gemacht werden, 

sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeuges einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter 
Ladung bis zur nächsten geeigneten Werkstatt/Fachwerkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden 
Kosten in unbegrenzter Höhe. Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu 
einem Höchstbetrag von 150,00 Euro. 
Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport von Gepäck und Ladung (keine Tiere 
und gewerblich beförderte Waren) bis zu 200,00 Euro, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrzeug 
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nicht möglich ist. 
 
Bergen des Fahrzeugs 
A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung des Fahrzeugs einschließlich 

Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.  
 
Was versteht man unter Panne oder Unfall? 
A.3.5.4 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Unfall ist ein unmittelbar von 

außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 

 
A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung 
  

Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen 
Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir die nachfolgenden Leistungen, wenn das Fahrzeug weder am 
Schadentag noch am darauffolgenden Tag wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist: 
 
Weiter- oder Rückfahrt 
A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet: 

a Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder 
b eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des Geltungsbereichs nach 

A.3.4 und  
c eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland,  
d eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum Schadenort, wenn das 

Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.  
 Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der 

Bahnkosten 2. Klasse, bei größerer Entfernung bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der 
Liegewagenkosten jeweils einschließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu  25,00 
Euro.  
Ist der ĂDelta-Schutzbriefñ vereinbart, erstatten wir diese Kosten bei einfacher Entfernung unter 800 
Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen. Bei größerer Entfernung 
buchen wir für Sie einen Flug der Economy-Klasse und übernehmen die hierfür anfallenden Flugkosten. 
Nachgewiesene Taxifahrten erstatten wir bis zu 52,00 Euro. 

 
Übernachtung 
A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit und übernehmen die 

Kosten für höchstens drei Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 in 
Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur 
Verfügung steht, besteht kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen die Kosten bis 
höchstens  80,00 Euro je Übernachtung und Person. 
Nehmen Sie unsere Leistung Weiter- und Rückfahrt in Anspruch, übernehmen wir die Über-nachtungskosten 
nur für eine Nacht. 

Mietwagen 
A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen anstelle der Leistung Weiter- 

oder Rückfahrt nach A.3.6.1 oder Übernachtung nach A.3.6.2 die Kosten des Mietwagens bis Ihnen das 
Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höchstens für sieben Tage und höchstens 80,00 
Euro je Tag.  
 

Fahrzeugunterstellung 
A.3.6.4 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder 

bis zur Durchführung des Transports in einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich 
und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen.  

 
Personentransport (Pick-up-Service) 
A.3.6.5 Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgen wir dafür, dass Sie und die berechtigten Insassen möglichst 

zusammen mit dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz gebracht werden. 

 
A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise  
  

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fahrer auf einer Reise mit dem 
versicherten Fahrzeug an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland 
entfernt ist, erbringen wir die nachfolgend genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese 
nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) 
aufgetreten ist.  
 
Krankenrücktransport 
A.3.7.1 Ist bei einem akut und unerwartet eingetretenen Krankheitsfall auf Reisen der Rücktransport in ein 

Krankenhaus an Ihrem ständigen Wohnsitz medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet, veranlassen wir 
den Rücktransport. Wir entscheiden in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt über den Zeitpunkt des 
Rücktransportes sowie über die Wahl des geeigneten Transportmittels. 
Wir tragen die Kosten des von uns veranlassten Rücktransportes einschließlich der von uns oder den 
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Behörden angeordneten Betreuung. Bei nicht durch uns vermitteltem Rücktransport übernehmen wir die 
Kosten bis zur Höhe der Kosten, die bei Zugrundelegung unserer rückwirkenden Einschätzung der Situation 
und im Falle eines daraufhin durch uns organisierten Rücktransports angefallen wären.  
Wir übernehmen die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Mehrkosten für 
Übernachtungen für Sie und die nicht erkrankten mitversicherten Familienangehörigen für höchstens 3 
Nächte, bis 80,00 Euro pro Nacht und versicherte Person. 

 
Rückholung von Kindern 
A.3.7.2 Können Ihre minderjährigen Kinder oder Kinder, die aufgrund einer Behinderung auf ständige Betreuung 

angewiesen sind, infolge der Erkrankung ihrer mitreisenden Begleitperson ï auch im Todesfall ï nicht mehr 
betreut werden, sorgen wir für die Abholung der Kinder und die Begleitung bis zu ihrem Wohnsitz durch eine 
von Ihnen oder uns ausgewählte Begleitperson. 
Dies gilt auch, wenn die Kinder selbst erkranken und infolge Ihrer Weiterreise nicht mehr betreut werden 
können. 
Zusätzlich übernehmen wir die durch die Abholung entstehenden Fahrtkosten bei einer einfachen 
Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen. 
Bei größerer Entfernung erstatten wir bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen. 
Nachgewiesene Taxifahrten erstatten wir bis zu 25,00 Euro. 
Bei Vereinbarung des ĂDelta-Schutzbriefesñ ¿bernehmen wir zusätzlich die durch die Abholung 
entstehenden Fahrtkosten bei einer einfachen Entfernung unter 800 Bahnkilometern bis zur Höhe der 
Bahnkosten für eine Reise in der 1. Klasse einschließlich Zuschlägen, bei größerer Entfernung bis zur Höhe 
der Flugkosten der Economy-Klasse. Nachgewiesene Taxifahrten erstatten wir bis zu 52,00 Euro. 
Bei einer Reise innerhalb Europas übernehmen wir die entstehenden Übernachtungskosten bis zur 
Abholung, höchstens für 3 Nächte bis zu jeweils 80,00 Euro pro Person.  
Wir übernehmen die jeweils angefallenen Kosten bis zu insgesamt 1.100,00 Euro je Schadenfall. 

 
Fahrzeugabholung  
A.3.7.3 Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer länger als drei Tage andauernden Erkrankung oder infolge des 

Todes des Fahrers weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren werden, sorgen wir für die 
Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden 
Kosten. Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 Euro je Kilometer 
zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung 
der berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten, 
jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 80,00 Euro pro Person. 

 
Was versteht man unter einer Reise? 
A.3.7.4 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs 

Wochen. Als Ihr ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und 
sich überwiegend aufhalten.  

 
A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise 
 
 Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 50 

km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen:  

 
A.3.8.1 Bei Panne und Unfall: 
  
Ersatzteilversand 

Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges am ausländischen 
Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf 
schnellstmöglichem Wege erhalten sowie gegebenenfalls Austauschteile (Getriebe, Achsen, Motoren) 
zurück transportiert werden. Hierfür übernehmen wir alle entstehenden Versand- sowie Abholkosten, nicht 
aber die Kosten der Ersatzteile selbst. 

 
Fahrzeugrücktransport 

Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und übernehmen die hierdurch  
entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn 

- das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei 
Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und  

- die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für ein gleichwertiges 
gebrauchtes Fahrzeug. 

Bei Schadenfällen außerhalb Europas übernehmen wir die Kosten bis zu 5.000,00 Euro je Schadenfall. 
 
Bei Vereinbarung des ĂDelta-Schutzbriefesñ gilt darüber hinaus: 
 
Fahrzeugrücktransport bei Reiseabbruch 
 Ist Ihnen die planmäßige Beendigung Ihrer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug nicht möglich,  

 weil ein Familienangehöriger schwer erkrankt oder verletzt ist (ein mehr als 14-tägiger  
Krankenhausaufenthalt ist notwendig) oder ein Familienangehöriger verstorben ist oder eine  
erhebliche Schädigung Ihres Vermögens eingetreten ist oder am Zielort Krieg, innere Unruhen oder 
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Erdbeben ausgebrochen sind, und ist kein Beifahrer in der Lage, das Fahrzeug nach Hause zu bringen, 
veranlassen wir innerhalb Europas die Rückführung des Fahrzeugs zu Ihrem Wohnsitz und übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten. 

 
Mietwagen 
 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen anstelle der Leistung Weiter-  
 oder Rückfahrt nach A.3.6.1 oder Übernachtung nach A.3.6.2 die Kosten, des Mietwagens, bis Ihnen das  
 Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höchstens für sieben Tage und höchstens  80,00  
 Euro je Tag. Wir übernehmen die Ersatzfahrzeugkosten für die Fahrt zum ständigen Wohnsitz des  
 Versicherungsnehmers bis zu 560,00 Euro, auch für eine geringere Anzahl von Miettagen. 
 

 Für die Anmietung im Ausland benötigen Sie eine international anerkannte Kreditkarte, da die Vorlage einer  
 solchen in der Regel vom Autovermieter verlangt wird. 

  
Fahrzeugverzollung und ïverschrottung 
 Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung und  
 übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger  
 Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die  
 Verschrottungskosten.  
 Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an Sie ausbezahlt. Gepäck und nicht gewerblich  
 beförderte Ladung lassen wir zu Ihrem Wohnsitz transportieren, wenn ein Transport zusammen mit dem  
 gewählten Heimreisemittel nicht möglich ist. Die Kosten des Transportes übernehmen wir bis zum Wert der  
 Bahnfracht. 

Im Vorfeld ist die Freigabe der Kasko-Versicherung, des Leasinggebers oder des Kfz-Briefinhabers 
einzuholen. Ein Diebstahl muss durch eine polizeiliche Bestätigung nachgewiesen werden. 
 
Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen oder das  
Fahrzeug nach Diebstahl in fremdes Eigentum übergegangen ist. 

 
A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl: 
  
Fahrzeugunterstellung  

Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden und muss es bis zur  
Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden,  
übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

  
Mietwagen 

Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir übernehmen anstelle der Leistung Weiter- 
und Rückfahrt nach A.3.6.1 oder Übernachtung nach A.3.6.2 die Kosten, bis Ihnen das Fahrzeug wieder 
fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höchstens für sieben Tage und höchstens 80,00 Euro je Tag.  

  
Fahrzeugverzollung und -verschrottung 

Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung und  
übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger  
Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die  
Verschrottungskosten.  

 
A.3.8.3 Im Todesfall 
 
Bei innerhalb Europas eingetretenen Todesfällen  

Sterben Sie oder ein mitreisender Familienangehöriger auf einer Reise im europäischen Ausland, sorgen wir 
nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung am Sterbeort oder für die Überführung an Ihren 
letzten ständigen Wohnsitz im Inland und tragen die hierdurch jeweils entstehenden Kosten. 
 

 Bei außerhalb Europas eingetretenen Todesfällen 
Sterben Sie oder ein mitreisender Familienangehöriger auf einer Reise außerhalb Europas sorgen wir nach 
Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung am Sterbeort oder für die Überführung an Ihren letzten 
ständigen Wohnsitz im Inland. Wird die Organisation der Überführung nicht durch uns durchgeführt, über-
nehmen wir die Kosten bis maximal 10.000,00 Euro. 
 

Erstattungsfähige Kosten 
Erstattungsfähig sind alle notwendigen Kosten, die mit der Bestattung am Sterbeort oder mit der 
Überführung an den letzten ständigen Wohnsitz im unmittelbaren Zusammenhang stehen. 

 
 

A.3.9 Zusätzliche Leistungen bei Vereinbarung des Delta-Schutzbriefes 
 
Routenplanung 
A.3.9.1 Wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug in den Urlaub fahren, erstellen wir die Reiseroute für Ihre Fahrten innerhalb 

Europas. Sie erhalten Fahrtskizzen und eine genaue Wegbeschreibung, wenn Sie diese Leistung bei uns ï 
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mit Benennung des Urlaubszieles ï spätestens zehn Tage vor Antritt der Urlaubsreise abrufen. 
 
Fahrzeugschlüssel-Service 
A.3.9.2  Wenn das Fahrzeug innerhalb Europas aufgrund des Verlustes, der Entwendung oder des Defektes des 

Fahrzeugschlüssels nicht mehr gefahren werden kann, sind wir bei der Besorgung eines Ersatzschlüssels 
oder der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort behilflich und übernehmen die dafür 
angefallenen Kosten bis zu 120,00 Euro. Die Kosten des Ersatzschlüssels selbst tragen wir nicht. 

 
Ersatz von Zahlungsmitteln 
A.3.9.3  Geraten Sie auf einer Reise im weltweiten Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle 

Notlage, stellen wir den Kontakt zu Ihrer Hausbank her und vermitteln schnelle Auszahlung von Bargeld an 
Ihrem Reiseort. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag 
möglich, stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen von bis zu 1.600,00 Euro je Schadenfall zur Verfügung und 
tragen die Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100,00 Euro. 
 

Anwalts- und Dolmetscherhilfe 
 A.3.9.4  Wir sind Ihnen weltweit bei der Auswahl und Beauftragung eines Anwaltes und, soweit erforderlich, eines 

Dolmetschers behilflich. Wir benennen Ihnen Botschaften oder Konsulate und schalten diese bei Bedarf für 
Sie ein. Wird der Dolmetscher für Gespräche mit Behörden vor Ort auf Grund eines Unfalls, Diebstahls oder 
sonstiger Schwierigkeiten beauftragt, übernehmen wir die Kosten bis zu 160,00 Euro. 
 

Rechtskosten-Vorschuss 
A.3.9.5  Darüber hinaus in diesem Zusammenhang entstehende Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten 

verauslagen wir bis zu einem Gegenwert von 2.600,00 Euro sowie eine von den Behörden verlangte 
Strafkaution bis zu einem Gegenwert von 12.500,00 Euro. 

 

Verspäteter Reiseantritt 
A.3.9.6  Ist Ihnen der planmäßige Antritt Ihrer Auslandsreise nicht möglich, weil innerhalb von 48 Stunden vor der 

geplanten Abreise 
 
a ein Familienangehöriger schwer erkrankt ist (ein mehr als 14-tägiger Krankenhausaufenthalt ist 

notwendig) oder  
b ein Familienangehöriger verstorben ist oder  
c eine erhebliche Schädigung Ihres Vermögens eingetreten ist, 
 
sorgen wir für die spätere Abreise. Wir übernehmen die gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Abreise 
entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu 1.100,00 Euro für eine versicherte Person. 
 

Travel-Delay-Service 
A.3.9.7 a Verkehrsmittel 

Wir ersetzen die nachgewiesenen Aufwendungen für Verpflegung und Unterkunft bis zu 210,00 Euro 
je Ereignis, wenn 
aa   sich der Abflug des gebuchten Fluges um mehr als 4 Stunden verzögert oder 
bb  der gebuchte Flug annulliert wird oder 
cc Ihre Beförderung wegen Überbuchung des Fluges verweigert wird oder 
dd  der gebuchte Flug auf einen anderen Flughafen als den gebuchten Zielflughafen umgeleitet 

wird oder der gebuchte Anschlussflug wegen verspäteter Ankunft des vorausgehenden Fluges 
versäumt wird und Ihnen innerhalb von vier Stunden nach Ankunft keine andere zumutbare 
Beförderung angeboten wird. 

 
Alternativ übernehmen wir die Kosten für die Ersatzbeförderung bis zu 210,00 Euro je Ereignis. 

 
b Gepäck 

Wir ersetzen die nachgewiesenen Aufwendungen für notwendige Ersatzkäufe von persönlichem 
Reisebedarf, wenn aufgegebenes Gepäck nach Ankunft des Fluges am planmäßigen Bestimmungsort 
(gilt nicht auf Heimflügen) verspätet oder nicht ankommt (durch Gepäckermittlungsbogen 
nachgewiesen), 
aa ab 4 Stunden bis zu 150,00 Euro je Ereignis, 
bb ab 6 Stunden bis zu 310,00 Euro je Ereignis, 
cc ab 48 Stunden bis zu 520,00 Euro je Ereignis 
Versichert sind in beiden Fällen der Absätze a) und b) Flüge, die weltweit mit einer staatlich 
zugelassenen und registrierten Fluggesellschaft nach einem allgemein zugänglichen, zeitlich 
festgelegten und an Anzeigetafeln im Flughafen veröffentlichten Plan durchgeführt werden. 
 

 Reiseabbruch 
A.3.9.8  Ist Ihnen die planmäßige Beendigung Ihrer Auslandsreise (weltweit) nicht oder nur zu einem anderen als 

dem ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, weil ein Familienangehöriger schwer erkrankt oder 
verletzt ist (ein mehr als 14-tägiger Krankenhausaufenthalt ist notwendig) oder ein Familienangehöriger 
verstorben ist oder eine erhebliche Schädigung Ihres Vermögens eingetreten ist oder am Zielort Krieg, 
innere Unruhen oder Erdbeben ausgebrochen sind, sorgen wir für Ihre Rückreise. 
Wir übernehmen die zusätzlich anfallenden Fahrtkosten (Bahnfahrt, Flug der ursprünglich gebuchten 
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Kategorie) für die direkte Fahrt zu Ihrem Wohnsitz oder für die Fahrt zum Ort des Ereignisses bis zu 
2.600,00 Euro je Schadenfall und mitversichertem Familienangehörigen. Der Grund für den Reiseabbruch ist 
nachzuweisen. 

 

Card- und Dokumenten-Service 
A.3.9.9 Nur für Sie bzw. eine Vertrauensperson Ihrer Wahl abrufbar können Sie Ihre persönlichen Dokumente und 

Personal- bzw. Card-Daten völlig sicher in unserem Dokumenten-Safe lagern. Verlieren Sie auf einer Reise 
(weltweit) Ihre persönlichen Papiere, wie z.B. Pass, Führerschein, Kreditkarten, Euroschecks, wichtige 
Anschriften, Telefonnummern etc., oder werden sie gestohlen, helfen wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung 
weiter. 
Sie geben uns mit Ihrem persönlichen Code-Wort den Auftrag, Ihnen alle oder nur bestimmte, gespeicherte 
Daten zu übermitteln. Mit den Daten Ihrer Ausweise bzw. des Führerscheines wird eine Wiederbeschaffung 
sehr erleichtert. Bei Verlust Ihrer Scheck- oder Kreditkarte sind wir Ihnen auf Wunsch unverzüglich bei der 
Sperrung behilflich. 
Außerdem übernehmen wir die zusätzlich verursachten Telefon-, Fahrt- und Übernachtungskosten für die 
Ersatzbeschaffung sowie die amtlichen Gebühren der Ausstellungsbehörde im Ausland pro Schadenfall 
insgesamt bis zu 260,00 Euro. Der Verlust der Dokumente ist durch ein polizeiliches Protokoll sowie durch 
die Bestätigung der Ausstellungsbehörde im Ausland nachzuweisen. 

 

Informationen über Ihr Reiseziel 
A.3.9.10 Auf Wunsch informieren wir Sie über Einreise-, Zoll- und Devisenbestimmungen, geben Ihnen allgemeine 

Länderinformationen oder Klimaauskünfte zu Ihrem Reiseziel (weltweit) und beraten Sie über 
vorgeschriebene und empfohlene Impfungen vor, während und nach einem Auslandsaufenthalt. 

 

Hilfe in besonderen Notfällen 
A.3.9.11 Wenn Sie auf einer Reise im weltweiten Ausland in eine Notsituation geraten, die in den anderen 

Bestimmungen nicht geregelt ist, zu deren Beseitigung jedoch Hilfe notwendig wird, um erhebliche Nachteile 
für Ihre Gesundheit und/oder Ihr Vermögen zu vermeiden, veranlassen wir die erforderlichen Maßnahmen 
und übernehmen die Kosten pro Schadenfall bis zu 500,00 Euro.  
Nicht unter den Schutz fallen Notfälle aufgrund einer Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die mit der 
Reise oder Unterkunft in unmittelbarem Zusammenhang stehen sowie Wiederbeschaffungs- und 
Reparaturkosten. 

 
Reiseabbruch 
A.3.9.12 Erkranken Sie oder ein mitversicherter Mitreisender so schwer, dass die Fortsetzung der Reise nicht möglich 

ist, organisieren wir die Rückreise für den Erkrankten und übernehmen die für den Erkrankten gegenüber 
der planmäßigen Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu 1.100,00 Euro. Voraussetzung ist, 
dass die Erkrankung ärztlich attestiert wird. Die Leistung wird weltweit erbracht. 

 
Telefonkosten 
A.3.9.13 Wir erstatten Ihnen Telefonkosten zur Meldung eines stationären Krankenhausaufenthaltes im Ausland, zur 

Abforderung eines Krankenrücktransportes oder einer Überführung im Todesfall bis zu 52,00 Euro je 
Schadenfall.  

 

Krankenbesuch 
A.3.9.14 Müssen Sie sich auf einer Reise länger als 5 Tage in einem Krankenhaus aufhalten, organisieren wir den 

Besuch Ihnen nahe stehender Personen. Wir tragen die Fahrt- und Übernachtungskosten für die Besucher 
bis zu 1.100,00 Euro  je Schadenfall. Die Leistung wird weltweit erbracht. 

 

Benachrichtigungs-Service 
A.3.9.15 In einem medizinischen Notfall oder bei einem Todesfall im Ausland benachrichtigen wir auf Wunsch eine 

Ihnen nahestehende Person, Ihren Arbeitgeber oder Geschäftspartner. Die Leistung wird weltweit erbracht. 
 

Arzneimittel-Service 
A.3.9.16 Sind Sie zur Aufrechterhaltung Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel angewiesen, die 

im Ausland vor Ort nicht besorgt werden können, benennen wir Ihnen auch alternative Medikamente, die Sie 
an Ihrem Urlaubsort erhalten können. Sollte dies nicht möglich sein, sorgen wir ï nach Abstimmung mit 
Ihrem Hausarzt ï für die Zusendung der Arzneimittel und übernehmen die entstehenden Versand- und 
Zollkosten sowie die Kosten der Abholung. Die Leistung wird weltweit erbracht. 

 

Brillen-Service 
A.3.9.17 Wenn auf einer Reise im Ausland Ihre ärztlich verschriebene Brille oder Ihre Kontaktlinsen verloren gehen 

oder beschädigt werden und keine andere Möglichkeit besteht, vor Ort einen Ersatz zu beschaffen, senden 
wir Ihnen Ihre Ersatzbrille oder Ihre Kontaktlinsen von Ihrem Wohnsitz aus zu ï vorausgesetzt, dass uns 
diese ausgehändigt werden. Die Versandkosten übernehmen wir. Die Leistung wird weltweit erbracht. 
 

Rückholung von Haustieren 
A.3.9.18 Können Sie wegen Erkrankung, Verletzung oder Tod für Ihren von zu Hause mitgenommenen Hund oder 

Ihre Katze nicht sorgen und stehen für eine Betreuung des Haustieres auch keine weiteren Mitreisenden 
oder andere Personen zur Verfügung, sorgen wir für den Rücktransport des Haustieres zu Ihrem Wohnsitz, 
zu einer von Ihnen genannten Person oder zu einem Tierheim in der Nähe Ihres Wohnsitzes und 
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übernehmen die Kosten der Rückholung.  
Die Rückholung erfolgt, wenn das Haustier gesund ist, keine behördlichen oder tierärztlichen Bestimmungen 
entgegenstehen, das Haustier transportbereit ist und von diesem keine Gefahr ausgeht. Auf Anforderung 
unsererseits ist vor der Rückholung ein (amts)-tierärztliches Gutachten einzuholen. Die Leistung wird 
weltweit erbracht. 

 
A.3.10 Was ist nicht versichert? 

 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
A.3.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger 

Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
Rennen 
A.3.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei 

denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten. 

 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt 
A.3.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, 

terroristische Handlungen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie von einem dieser Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb 
der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten. 

 
Schäden durch Kernenergie 
A.3.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 
Bereits bestehende Erkrankung 
A.3.10.5 Kein Versicherungschutz besteht, wenn das Ereignis auf eine Krankheit zurückzuführen ist, die innerhalb 

von  sechs Wochen vor Reisebeginn erstmals oder zum wiederholten Male aufgetreten ist oder noch 
vorhanden war. 

 
Fehlende Fahrerlaubnis  
A.3.10.6 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie oder der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die 

vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatten oder zum Führen des Fahrzeuges nicht berechtigt waren. Wir leisten 
jedoch für diejenigen Personen, die hiervon ohne Verschulden keine Kenntnis hatten. 

 
Nicht öffentliche Verkehrsflächen 
A.3.10.7 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn sich das Fahrzeug bei Eintritt des Schadens weder auf öffentlichen 

Straßen und Wegen noch auf einem zum Abstellen von Kraftfahrzeugen vorgesehenen Park- oder 
Abstellplatz befunden hat. 

 
Gewerbliche Nutzung 
A.3.10.8 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmäßigen 

Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet haben. 
 
Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen  
A.3.10.9 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder sonstige gesetzliche 

Bestimmungen der Erbringung unserer Dienstleistung entgegenstehen. 
 

A.3.11 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung 
 
A.3.11.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hätten 

aufwenden müssen,  können wir diese von unserer Zahlung abziehen.  
 
A.3.11.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche 

Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.  

 
A.3.12 Verpflichtung Dritter 

 
A.3.12.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in 

einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren 
Leistungsverpflichtungen vor. 

 
A.3.12.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber 

abweichend von A.3.12.1 zur Leistung verpflichtet.  
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A.4 Kfz-Unfallversicherung - wenn Insassen verletzt oder getötet werden 
 
A.4.1 Was ist versichert? 

 
A.4.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Unfallversicherung versicherten Person ein Unfall zu, der in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers 
steht (z.B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), erbringen wir unter den nachstehend genannten 
Voraussetzungen die vereinbarten Versicherungsleistungen. 

 
A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes 

Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
A.4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein 

Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 

 
A.4.2 Wer ist versichert? 

 
A.4.2.1 Pauschalsystem 
 Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen berechtigten Insassen des 

Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als 
solche das Fahrzeug gebrauchen. 

 Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme um 50 Prozent und teilt sich 
durch die Gesamtzahl der Insassen, unabhängig davon, ob diese zu Schaden kommen.  

 
A.4.2.2 Was versteht man unter berechtigten Insassen? 
 Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich mit Wissen und Willen des 

Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten Fahrzeug befinden oder in ursächlichem 
Zusammenhang mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs tätig werden. 

 

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 
 Der Geltungsbereich richtet sich nach A.1.4. 

 
A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung? 
 
 Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden Leistungen mit welchen 

Versicherungssummen vereinbart sind. 

 
A.4.5 Leistung bei Invalidität  

 
Voraussetzungen 
A.4.5.1 Invalidität liegt vor, wenn  

1. die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeitbeeinträchtigt ist, 

2.  die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist und 
3.  die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich festgestellt und von Ihnen bei uns 

geltend gemacht worden ist. 
 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines 

Jahres nach dem Unfall stirbt. 
 
Art der Leistung 
A.4.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.  
 
Berechnung der Leistung 
A.4.5.3 Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind die Versicherungssumme und der Grad der 

unfallbedingten Invalidität.  
 

a Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines der nachstehend genannten Körperteile und 
Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:  
 Arm 70 % 
 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %  
 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %  
 Hand 55 %  
 Daumen 20 %  
 Zeigefinger 10 %  
 anderer Finger 5 %  
 Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %  
 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %  
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 Bein bis unterhalb des Knies 50 %  
 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %  
 Fuß 40 %  
 große Zehe 5 %  
 andere Zehe 2 %  
 Auge 50 %  
 Gehör auf einem Ohr 30 %  
 Geruchssinn 10 %  
 Geschmackssinn 5 % 

  
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen 
Prozentsatzes. 

b Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale 
körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich 
medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

c Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd 
beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach a und b zu bemessen. 

d Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach a bis c 
ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt. 

e Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder, 
gleichgültig aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf 
Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztlichen 
Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 
A.4.6 Leistung bei Tod 

 
Voraussetzung  
A.4.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicherte Person infolge des Unfalls innerhalb eines 

Jahres gestorben ist. 
 
Höhe der Leistung 
A.4.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe.  

 
A.4.7 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende Krankheiten oder Gebrechen? 

 
A.4.7.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis 

verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem Anteil 
der Krankheit oder des Gebrechens 
- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads, 
- im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung. 

A.4.7.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt die Minderung. 

 
A.4.8 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung 

 
Prüfung Ihres Anspruchs 
A.4.8.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten - zu 

erklären, ob und in welcher Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zugang 
folgender Unterlagen: 
-  Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,  
-  beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit er für 

die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 
A.4.8.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bei 

Invaliditªt bis zu 1 ă der versicherten Summe. 
 
Fälligkeit der Leistung 
A.4.8.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir  

innerhalb von zwei Wochen. 
 
Vorschüsse 
A.4.8.4 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene 

Vorschüsse. 
A.4.8.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur 

bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 
 
Neubemessung des Grades der Invalidität 
A.4.8.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, 

erneut ärztlich bemessen zu lassen. Dieses Recht muss  
- von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung unserer Leistungspflicht nach 

A.4.8.1,  
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- von Ihnen vor Ablauf der Frist  
ausgeübt werden. 

 
Leistung für eine mitversicherte Person 
A.4.8.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallenden Versicherungssumme an sich 

nur mit deren Zustimmung verlangen.   
 
Abtretung 
A.4.8.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche 

Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.  

 
A.4.9 Was ist nicht versichert? 

 
Straftat 
A.4.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie 

vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht. 
 
Geistes- oder Bewusstseinsstörungen / Trunkenheit  
A.4.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten Person durch Geistes- oder 

Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, 
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.  

 
Rennen 
A.4.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, 

bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten. 

 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
A.4.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder 

Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 
Kernenergie 
A.4.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie. 
 
Bandscheiben, innere Blutungen 
A.4.9.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie bei Blutungen aus inneren Organen 

und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis ist. 

 
Infektionen 
A.4.9.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf und Tollwut besteht  jedoch 

Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in 
den Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger 
durch ein versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 
verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen. Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht 
sind, besteht Versicherungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis veranlasst waren.  

 
Psychische Reaktionen 
A.4.9.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn 

diese durch einen Unfall verursacht wurden. 
 
Bauch- und Unterleibsbrüche 
A.4.9.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, 

wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende Einwirkung 
entstanden sind. 

 
A.5 Auslandsschaden-Schutz-Versicherung  
 

Die Auslandsschadenschutz-Versicherung kann nur zusammen mit dem Vertrag über die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung für dasselbe Fahrzeug abgeschlossen werden. Sie gilt nur, sofern diese im Versicherungsschein 
ausgewiesen ist.  

 
A.5.1 Was ist versichert? 
 
  Voraussetzungen 
 A.5.1.1 Erleidet eine versicherte Person mit dem versicherten Kraftfahrzeug einen Unfall, bei dem der Unfallgegner  

  Schuld hat oder haftet, ersetzen wir den Personen- und Sachschaden, für den der Unfallgegner einzutreten hat, 
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so als ob der Unfallgegner bei uns versichert wäre. Voraussetzung für diese Leistung ist, dass sich der Unfall im 
Geltungsbereich gem. A.5.6 ereignet und der Unfallgegner das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt in Gebrauch hatte. 
Beim gegnerischen Unfallfahrzeug muss es sich um ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug handeln, das im 
Ausland zugelassen ist. 

  
  Leistungshöhe 

   A.5.1.2 Sie können Ihre Ansprüche direkt bei uns geltend machen. Wir leisten bis zu der mit Ihnen vertraglich 
vereinbarten Höhe in der Kraftfahrthaftpflicht-Versicherung. 

 
  Welches Recht gilt? 
  A.5.1.3 Wir leisten nach deutschem Recht. Bei straßenverkehrsrechtlichen Fragen wenden wir das Recht des 

Unfalllandes an. 
 

A.5.2 Wer ist versichert? 
 
Versichert sind Sie als Versicherungsnehmer und Halter des versicherten Fahrzeuges, alle berechtigten 
Fahrzeuginsassen und der Eigentümer des Fahrzeuges. Rechte aus diesem Vertrag können nur Sie geltend machen. 

 

A.5.3 Welches Fahrzeug ist versichert? 
 
Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf einen 
mitgeführten Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger sowie auf das mitgeführte Gepäck und die Ladung. 

 

A.5.4 Wann gilt die Versicherung? 
 
Versicherungsschutz besteht in den ersten 12 Wochen einer Reise innerhalb des Geltungsbereiches nach A.5.6. 

 

A.5.5 Begriffsbestimmung 
 
Personenschaden 
Ein Personenschaden liegt vor, falls eine Person verletzt oder getötet wird. 
Sachschaden 
Ein Sachschaden liegt vor, falls Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen. 

 

A.5.6 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 
Der Geltungsbereich ist identisch mit dem der Kraftfahrthaftpflicht-Versicherung nach A.1.4 mit Ausnahme der 
Bundesrepublik Deutschland. 

   
 
 

B Beginn des Vertrags / vorläufiger Versicherungsschutz 
  

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch 
die Bereitstellung des Versicherungsscheins in Ihrer PrivateDomain. 

 
B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
  

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt 
haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Sofern die Abbuchung der Erstprämie oder des einmaligen 
Beitrages erfolglos verläuft, richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.  

 
B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz 
  

Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen Versicherungsschutz: 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Autoschutzbrief 
B.2.1 Nennen wir Ihnen die elektronische Versicherungsbestätigungs-Nummer (eVB), haben Sie in der Kfz-

Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestätigung 
zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz 
ab dem vereinbarten Zeitpunkt.  

 
Kasko- und Kfz-Unfallversicherung 
B.2.2 In der Kasko- und der Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies 

ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 
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Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz 
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt haben, geht der vorläufige in den 

endgültigen Versicherungsschutz über. Eine verspätete Abbuchung unsererseits geht nicht zu Ihren Lasten. 
 
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes 
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren Antrag unverändert angenommen 

haben und wir den im Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins abbuchen konnten. Sie haben dann von Anfang an 
keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.  

 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes  
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung 

wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam. 
 
Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf 
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der vorläufige 

Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns. 
 
Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz 
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit 

entsprechenden Teil des Beitrags. 

 
C Beitragszahlung 
 
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 

 
Rechtzeitige Zahlung 
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird zwei Wochen nach Zugang des 

Versicherungsscheins fällig. Die Beitragszahlung erfolgt ausschließlich über das Lastschriftverfahren. Sie 
haben diesen Beitrag zum Fälligkeitstermin auf dem zu Ihrem Vertrag gespeicherten Bankkonto 
bereitzuhalten. Sie müssen Inhaber oder Kontoberechtigter des angegebenen Bankkontos sein. Der 
Widerruf der Einzugsermächtigung zum Lastschriftverfahren berechtigt uns zur sofortigen Kündigung des 
Vertrages. Erfolgt die Zahlung abweichend der vertraglichen Vereinbarung per Überweisung, sind wir 
berechtigt, hierfür eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 5,00 Euro zu erheben. 

 
Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.1.2 Konnte der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig von Ihrem Konto abgebucht werden, haben Sie von 

Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Rücklastschrift nicht zu vertreten. Zahlen 
Sie nachträglich, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.  

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist 
ausgeschlossen, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir 
von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 50,00 Euro.  

 
C.2 Zahlung des Folgebeitrags 

 
Rechtzeitige Zahlung 
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder Zahlungsplan angegebenen Zeitpunkt fällig. Die 

Beitragszahlung erfolgt ausschließlich über das Lastschriftverfahren. Sie haben diesen Beitrag zum 
Fälligkeitstermin auf dem zu Ihrem Vertrag gespeicherten Bankkonto bereitzuhalten. Sie müssen Inhaber 
oder Kontoberechtigter des angegebenen Bankkontos sein. Der Widerruf der Einzugsermächtigung zum 
Lastschriftverfahren berechtigt uns zur sofortigen Kündigung des Vertrages. Erfolgt die Zahlung abweichend 
der vertraglichen Vereinbarung per Überweisung, sind wir berechtigt, hierfür eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 5,00 Euro zu erheben. 

 
Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.2.2 Konnte der Folgebeitrag nicht abgebucht werden, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich 

des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung auf 
dem  zu Ihrem Vertrag gespeicherten Bankkonto bereitzuhalten. 

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt die 
geschuldeten Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in 
Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie den rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens innerhalb eines Monats ab Zugang der 
Kündigung zahlen.  

 Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung 
eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für 
Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung. 
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Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
C.2.5 Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz 

gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben wir 
Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 
Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 

 
C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel 
 
 Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), 

wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie 
günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den 
rückwirkenden Wegfall der vorläufigen Deckung nach B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 
- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung des 

anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate vergangen, 
- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.  

 Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr 
entsprechend C.1.3 verlangen.  

 
 

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs? 
 
D.1 Bei allen Versicherungsarten 

 
Vereinbarter Verwendungszweck 
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck verwendet werden. Es muss 

überwiegend privat genutzt werden. 
 
Berechtigter Fahrer 
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von dem/den im Versicherungsschein angegebenen registrierten Fahrer(n) geführt 

werden. Jeder registrierte Fahrer muss mindestens 18 Jahre alt sein.  
F¿r die Versicherung von PKW im Zusammenhang mit dem ĂBegleitenden Fahrenñ nach Punkt D.1.4 gilt 
abweichend, dass der Fahrer mindestens 17 Jahre alt sein muss.  
 
Für die Versicherung von PKW gilt zusätzlich: 
Es können bis zu zwei weitere berechtigte Fahrer namentlich in Ihrem Versicherungsschein registriert 
werden. Wird zum Schadenzeitpunkt das Fahrzeug von anderen als den angegebenen registrierten Fahrern 
geführt, wird ein zusätzlicher Selbstbehalt nach A.2.13.2 fällig. Diese Regelung gilt ebenfalls für die Kfz-
Haftpflichtversicherung nach A.1. 
 
Außerdem dürfen Sie als Versicherungsnehmer und Halter bzw. der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht 
wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 
Fahren mit Fahrerlaubnis 
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 

Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie als Versicherungsnehmer und Halter bzw. der Eigentümer 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.  

 
Begleitendes Fahren ab 17 für die Nutzung von PKW  
D.1.4 17-jährige Jugendliche, die ihre Fahrprüfung bestanden haben, dürfen bis zum 18. Geburtstag gemeinsam 

mit einer Begleitperson fahren. Der 17-jährige Jugendliche ist als weiterer berechtigter Fahrer gem. D.1.2 in 
Ihrer Versicherung zu registrieren. Als begleitende Person akzeptieren wir ausschließlich Sie als 
Versicherungsnehmer und Halter des Fahrzeuges bzw. einen in Ihrer Versicherung registrierten weiteren 
berechtigten Fahrer. Die Bestimmungen des § 48 a Fahrerlaubnisverordnung müssen erfüllt sein. 

 
D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

 
Alkohol und andere berauschende Mittel 
D.2.1  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere 

berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter 
oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische 
Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 Hinweis: Auch in der Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-Unfallversicherung besteht für solche Fahrten nach 
A.2.17.1., A.3.8.1, A.4.8.2 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.  

 
Kraftfahrtsportliche Veranstaltungen und Rennen 
D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen Übungsfahrten  verwendet 
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werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht 
genehmigt sind.  

 Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrtsportliche Veranstaltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß 
A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-Unfallversicherung besteht für 
Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.17.2, A.3.8.2, 
A.4.8.3 kein Versicherungsschutz.  

 
D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten Pflichten, haben Sie keinen 

Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Wir können Ihnen die Verletzung der Pflicht aus D.2.1 Satz 2 nicht entgegenhalten, soweit Sie durch den 
Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, geschädigt wurden. 

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt 
des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie 
die Pflicht arglistig verletzen. 

 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000,00 Euro 
beschränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 
Mindestversicherungssummen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen 
vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise 
leistungsfrei sind.  

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir 
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

 
 

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 
 
E.1 Bei allen Versicherungsarten 

 
Anzeigepflicht 
E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb 

einer Woche anzuzeigen. Den Schaden melden Sie bitte über unsere Online-Schadenmeldung auf unserer 
Internetseite www.ineas.de. Weitere Hinweise zur Schadenmeldung finden Sie ebenfalls dort. 

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem 
Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, 
Bußgeldbescheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet 
haben. 

 
Aufklärungspflicht 
E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet 

insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen 
Feststellungen zu ermöglichen.  

 Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Weisungen zu befolgen.  
 
Schadenminderungspflicht 
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 

des Schadens zu sorgen.  
 Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. 
 
 

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  
 
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach 

der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen.  
 
Anzeige von Kleinschäden 
E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500,00 Euro beträgt, selbst regulieren oder 

regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht 
gelingt.   
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Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B. Klage,  Mahnbescheid), haben Sie uns dies 

unverzüglich anzuzeigen.  
E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen 

Rechtsanwalt zu beauftragen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen. 

 
Bei drohendem Fristablauf 
E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen 

einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf 
einlegen.  

 
E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 

 
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs 
E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs sind Sie abweichend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in  

Textform anzuzeigen.  
 
Einholen unserer Weisung  
E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs haben Sie unsere Weisungen einzuholen, 

soweit die Umstände dies gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.  
 
Anzeige bei der Polizei 
E.3.3 Übersteigt ein  

- Entwendungs-,  
- Brand-,  
- Tierkollisionsschaden oder 
- ein Schaden durch mut- oder böswillige Beschädigung (Vandalismus)  
den Betrag von 500,00 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen. 
Bei Vereinbarung des Tarifes Super

+ 
gilt die polizeiliche Meldepflicht erst ab einer Schadenhöhe von 

1.000,00 Euro. 

 
E.4 Zusätzlich beim Autoschutzbrief 

 
Einholen unserer Weisung  
E.4.1 Nach dem Eintritt eines Schadenfalles müssen Sie 

a uns den Schaden unverzüglich anzeigen - unsere Notrufzentrale ist Ărund um die Uhrñ f¿r Sie bereit 
unter Telefon: 0800/101 5 011 oder aus dem Ausland unter Telefon: +49 (0) 221 827 796 26, 

b  sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen, 
c den Schaden so gering wie möglich halten und unsere Weisungen beachten, 
d  uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 

seiner Entschädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe 
vorlegen und gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht entbinden, 

e uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns übergegangenen Ansprüche 
gegenüber Dritten unterstützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen. 

 
Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht 
E.4.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang unserer Leistungspflicht zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen 
und die behandelnden Ärzte nach § 213 Versicherungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht zu entbinden. 

 

E.5 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung 
 
Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden  
E.5.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, müssen die aus dem Versicherungsvertrag 

Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist 
das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweigepflicht 
E.5.2 Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet,  

a unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen,  
b den ärztlichen Anordnungen nachzukommen, 
c die Unfallfolgen möglichst zu mindern,  
d darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gutachten alsbald erstellt werden, 
e sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen, wobei wir die notwendigen Kosten, 

einschließlich eines Ihnen entstehenden Verdienstausfalls, tragen, 
f Ärzte, die Sie - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, 

Versicherungsträger und Behörden von der Schweigepflicht nach § 213 Versicherungsvertragsgesetz  
zu entbinden und zu ermächtigen, uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 



 

 
IIC_NV_Ineas_AKB2009_Stand:10/2009                                                                                                             Seite   30 
 

 
Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität 
E.5.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und Geltendmachung der Invalidität nach A.4.5.1. 
 

E.6 Zusätzlich in der Auslandsschadenschutz-Versicherung 
  
 Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder ein Dritter gegenüber Ihnen eine Entschädigung aus anderen 

Versicherungsverträgen zu erbringen hat, gehen diese Leistungspflichten vor. Bei einer Meldung zu diesem Vertrag sind 
wir zur Vorleistung verpflichtet. Leistungen eines Dritten, insbesondere die eines ausländischen Kraftfahrzeughaftpflicht-
Versicherers, werden auf unsere Leistungen angerechnet.  

 Sie sind verpflichtet, den Schaden von der Polizei vor Ort aufnehmen zu lassen, sofern Ihnen dies nicht unzumutbar ist.  
 

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.6 geregelten Pflichten, haben Sie keinen 

Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.   

E.7.2 Abweichend von E.7.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung 
weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
E.7.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.7.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500,00 Euro 
beschränkt.  

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in 
besonders schwerwiegender Weise verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, 
unterlassener Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert sich die 
Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens je 5.000,00 Euro.  

 
Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten 
Vermögensvorteils vollständig frei. 

E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre Pflicht 
nach E.2.4, uns die Führung eines Rechtsstreits zu überlassen, und führt dies zu einer rechtskräftigen 
Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich 
hinausgeht, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags 
vollständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
Mindestversicherungssummen 
E.7.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach E.1 und E.2 gelten anstelle der 

vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. 
 
Pflichtverletzung beim Autoschutzbrief 
E.7.8 Wird eine der Pflichten nach E.4 verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die 

Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behalten Sie insoweit 
den Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Schadenfalles noch auf 
die Bemessung der Leistung gehabt hat. Bezweckt die Pflicht die Abwendung oder Minderung des 
Schadens, behalten Sie den Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit insoweit, als der Umfang des 
Schadens auch bei Erfüllung der Pflicht nicht geringer gewesen wäre.  
Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die 
Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn Sie kein 
erhebliches Verschulden trifft. 

E.7.9 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden 
müssen, können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 

E.7.10  Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungsansprüche gleichen Inhaltes gegen Dritte, 
können Sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt. 

E.7.11  Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen gegeben haben, müssen Sie 
unverzüglich nach deren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach 
Auszahlung an uns zurückzahlen. 

 
 

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 
 
Pflichten mitversicherter Personen 
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F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung. 
 
Ausübung der Rechte 
F.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, 

soweit nichts anderes geregelt ist. Andere Regelungen sind z.B.: 
- Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach A.1.2,   
- Geltendmachen von Ansprüchen durch namentlich Versicherte in der Kfz-Unfallversicherung nach 

A.4.2.7. 
 
Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen 

mitversicherten Personen.  
 Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitversicherten Personen gegenüber können 

wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände 
in der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitversicherten Person bekannt 
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der 
vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden gesetzlichen Mindestversicherungs-
summen.  

 
 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des 
Fahrzeugs 

 
G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

 
Vertragsdauer 
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.  
 
Automatische Verlängerung 
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils 

ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit 
nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden 
Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu 
lassen. 

 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag kündigen? 
 
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres 
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, 

wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.  
 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem 

Zugang bei uns wirksam.  
 
Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns 

innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. In der Kfz-
Haftpflichtversicherung muss sie uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht 
anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit 
kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf 
eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.   

 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 auf den Erwerber 

über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber 
kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf des Vertrags endet. 

  
G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt er bei der Zulassungsstelle eine 

Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrages. Die 
Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam.   
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Kündigung bei Beitragserhöhung 
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach J.1 bis J.2 den Beitrag, können Sie den 

Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhöhung kündigen. Die 
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam 
geworden wäre. Wir teilen ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit 
und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.  

 
Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs 
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr 

als 10%, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen.  

 
Kündigungsrecht bei Veränderung des Schadenfreiheitsrabatt-Systems 
G.2.9 Ändern wir das Schadenfreiheitsrabatt-System nach J.5 können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 

nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen 
Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. 

 

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag kündigen?  
 
Kündigung zum Ablauf 
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, 

wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf per eMail zugeht.   
 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf 

von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.  
 
Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen 

innerhalb eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. In der Kfz-
Haftpflichtversicherung muss sie Ihnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere 
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit 
kommen zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf 
eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 

 
Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags 
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag trotz unserer Mahnung nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist 

nach C.2.2 gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird 
unwirksam, wenn Sie den Folgebeitrag sowie die Mahnkosten innerhalb eines Monats ab Zugang der 
Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4).  

 
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt,können wir innerhalb eines 

Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt haben.  

 
Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs 
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung 

kündigen. Beruht die Veränderung auf leichter Fahrlässigkeit, wird die Kündigung nach Ablauf von einem 
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber 

kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir 
von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam. 

 
G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 

 
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-Unfallversicherung sind jeweils rechtlich selbständige 

Verträge. Die Kündigung der Kfz-Haftpflicht-Versicherung schließt die Kündigung aller im 
Versicherungsschein dokumentierten Verträge ein. Die Kündigung eines der anderen Verträge (z.B. Kasko-, 
Autoschutzbrief-,  Kfz-Unfall- oder Rechtsschutzversicherung) berührt das Fortbestehen anderer nicht.  
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G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge die gesamte 

Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen.  
 
G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen nur einen und teilen Sie uns 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der 
anderen ungekündigten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung für das 
Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für uns, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.  

 
G.4.4 Kündigen Sie oder wir nur den Autoschutzbrief, gelten G.4.2 und G.4.3 nicht.  
 
G.4.5 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn in einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert 

sind.  

 
G.5 Form und Zugang der Kündigung 
  

Jede Kündigung muss in Textform, bevorzugt per eMail (oder per Fax / Brief), erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie 
innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.  

 
G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 
  

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes 
entfallende Beitrag anteilig zu.  

 
G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 

 
Übergang der Versicherung auf den Erwerber 
G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. Dies gilt ausschließlich für die 

Haftpflichtversicherung. Darüber hinausgehende Versicherungsarten (Kasko-, Kfz-Unfallversicherung, 
Schutzbrief- oder Rechtsschutzversicherung) erlöschen zum Zeitpunkt der Veräußerung. 

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei 
einem Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des 
Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem 
Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt. 

G.7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber 
verlangen.  

 
Anzeige der Veräußerung  
G.7.4 Sie und  der Erwerber sind verpflichtet, uns die  Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. 

Unterbleibt die Anzeige, droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der 
Verlust des Versicherungsschutzes.  

 
Kündigung des Vertrags 
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag 

kündigen. 
 
Zwangsversteigerung  
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert 

wird.  

 

G.8 Wagniswegfall (z.B. durch Fahrzeugverschrottung) 
  

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall 
Kenntnis erlangen. 

 
 

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit 
ungestempelten Kennzeichen 

 
H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten? 

 
Ruheversicherung 
H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt, wird der Vertrag automatisch beendet.  
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H.1.2 Eine Ruheversicherung bieten wir für die Zeit der Außerbetriebsetzung nicht an.   
 
Wiederanmeldung 
H.1.3 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetriebsetzung), wird der Abschluß 

eines neuen Versicherungsvertrages notwendig. 
 

H.2 Saisonkennzeichen 
 
H.2.1 Wir bieten derzeit keine Versicherung für die Zulassung eines Fahrzeuges mit einem Saisonkennzeichen an. 

 
H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen 

 
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief 
H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief besteht Versicherungsschutz auch für 

Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen, wenn dem versicherten Fahrzeug vorab das 
Kennzeichen von der Zulassungsbehörde zugeteilt wurde (z.B. bei Reservierung des Kennzeichens für eine 
Wiederzulassung). Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen 
geführt werden muss. 

 
Was sind Zulassungsfahrten? 
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren innerhalb des für den 

Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt werden. Als 
derartige Fahrten gelten insbesondere Rückfahrten von der Zulassungsbehörde nach Entfernung der 
Stempelplakette sowie Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder 
Abgasuntersuchung, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat.  

 
 

I Schadenfreiheitsrabatt-System 
 
I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 
 In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der 

sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1. 
  

I.2 Ersteinstufung 
 
I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0 
 
 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 0 eingestuft.  

 
I.2.2 Sonderersteinstufungen 

 
Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½ 
I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag für einen PKW ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6., wird er in die SF-

Klasse ½ eingestuft, wenn 
a auf Sie bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft ist, oder 
b Sie zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns mindestens 23 Jahre alt sind und seit mindestens 3 

Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, die von einem Mitgliedsstaat der EU erteilt wurde.  

 
Sondereinstufung eines Kraftrades als Zweitfahrzeug  

I.2.2.2      Wenn Sie bereits als Versicherungsnehmer und Halter ein Kraftfahrzeug (PKW oder Motorrad) bei uns 
versichert haben, bieten wir Ihnen die Einstufung eines weiteren Motorrades in die SF-Klasse an, die sich 
aufgrund des Rabattgrundjahres ergibt, welches der SF-Klasseneinstufung Ihres Kraftfahrzeuges zu Grunde 
liegt.  
Wir können die Sondereinstufung nicht vornehmen, wenn für Ihren Vorvertrag innerhalb der letzen zwei 
Jahre mindestens ein Schaden gemeldet worden ist, für den Entschädigungsleistungen erbracht oder 
Rückstellungen gebildet wurden. 
Wenn Sie Ihr Motorrad anderweitig versichern möchten, können wir die bei uns gewährte SF-Klasse nicht an 
den Nachversicherer weitergeben. Wir bestätigen dann die bei Ineas schadenfrei versicherte Zeit. 

 
I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der 

Vollkaskoversicherung 
 
 Ist das versicherte Fahrzeug ein PKW und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine 
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Vollkaskoversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), richtet sich deren Einstufung nach dem 
Schadenverlauf der Kfz-Haftpflichtversicherung. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte Fahrzeug innerhalb des letzten 
Jahres bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf der 
Vollkaskoversicherung nach I.6. 

 

I.3 Jährliche Neueinstufung 
 
 Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr 

neu ein. Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung maßgeblich.  

 
I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung 
 
 Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Kalenderjahr. 

 
I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf 
 
 Ist Ihr Versicherungsvertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei nach Punkt I.4.1 verlaufen und hat der 

Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächstbessere SF-Klasse 
nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.  

 
I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen ½, S, 0 oder M 
 
 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren 

Vertrag aus der SF-Klasse ½, S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein.  
 
 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres mit einer Einstufung in SF-Klasse ½ oder 0 

begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei 
schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres wie folgt eingestuft:  

  von SF-Klasse ½  nach  SF-Klasse 1, 
  von SF-Klasse 0 nach  SF-Klasse ½ 
. 

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf 
  

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastend verlaufen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 
1 zurückgestuft. Maßgeblich ist der Tag der Schadenmeldung bei uns. 

 
I.3.6 SF-Klassen-Schutz (nur für die Versicherung von PKW) 
 
 Voraussetzungen 
 I.3.6.1 Sie können den SF-Klassenschutz gegen einen Beitrasgzuschlag auswählen, wenn Sie  
   

1.  mindestens die SF-Klasse 6 in der Kraftfahrzeughaftpflicht- und Vollkaskoversicherung  nachweisen 
können, aber nicht mehr als die SF-Klasse 29 haben.  

 2. keinen weiteren Fahrer unter 23 Jahren registriert haben. Ab dem Zeitpunkt der Vereinbarung über 
die Nutzung durch Personen, die noch nicht 23 Jahre alt sind, entfällt der SF-Klassenschutz 
rückwirkend ab dem Beginn der laufenden Versicherungsperiode. 

 3.  innerhalb der letzten 24 Monate vor Beginn dieses Vertrages keinen Schaden gemeldet haben, für  
den das jeweilige Versicherungsunternehmen in der Kraftfahrzeughaftpflicht-  oder der 
Vollkaskoversicherung Entschädigungen erbracht hat oder zum Beantragunsgzeitpunkt 
Rückstellungen gebildet hat. 

 
Was bedeutet SF-Klassenschutz? 
I.3.6.2 Sofern der SF-Klassenschutz vereinbart ist, gilt der Versicherungsvertrag abweichend von den Punkten I.4.1 

und I.4.2 auch dann als schadenfrei, wenn Sie uns im Kalenderjahr ein belastendes Schadenereignis in der 
Kraftfahrzeughaftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherung gemeldet haben, für den durch Ineas 
Entschädigungsleistungen erbracht oder Rückstellungen gebildet worden sind. 

 
Was, wenn Sie mehr als einen Schaden im Jahr haben 
I.3.6.3 Für jeden weiteren Schaden entfällt der SF-Klassen-Schutz und es erfolgt die Rückstufung nach I.3.5. 

 
I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf? 
 
I.4.1 Schadenfreier Verlauf 

 
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines 

Kalenderjahres ununterbrochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet 
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worden ist, für das wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht 
Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse. 

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn 
a wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander oder mit 

Sozialversicherungsträgern oder wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung 
Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder  

b wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmeldung folgenden 
Kalenderjahren auflösen, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben oder 

c der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere Entschädigung in vollem Umfang 
erstattet oder 

d wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter die Teilkaskoversicherung fällt, 
Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder 

e Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen, weil eine Person mit einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das Schadenereignis zwar in vollem Umfang 
haftet, Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser den 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 

f     es sich lediglich um Entschädigungen oder Rückstellungen für Schäden nach Punkt  A.5  
      (Auslandsschaden-Schutz-Versicherung) handelt. 

 
I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf 

 
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während eines Kalenderjahres ein oder 

mehrere Schadenereignisse melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden 
müssen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2. 

 
I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden 

Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 
1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück.  

 
I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können 
 
 Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflicht- oder Vollkaskoversicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere 

Entschädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten.  
 

a Schäden bis 500,00 Euro 
Um Ihnen die Gelegenheit zum Schadenrückkauf zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der 
Schadenregulierung über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese nicht mehr als 500,00 Euro beträgt. 
Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-
Haftpflicht- bzw. Vollkaskoversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt.  
 

   b Schäden über 500,00 Euro 
Übersteigt der Entschädigungsbetrag 500,00 Euro, erhalten Sie keine gesonderte Mitteilung. Dennoch sind Sie 
berechtigt, den Schaden innerhalb von sechs Monaten zurückzukaufen. 

 
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und 
müssen wir danach im Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine weitere Entschädigung leisten, führt 
dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags.  

 
I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs 
 
I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen? 
 
 Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags wird auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter den 

Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen: 
 
Fahrzeugwechsel 
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft. 
 
Rabatttausch 
I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug und veräußern dieses oder 

setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.  
 
Schadenverlauf einer anderen Person 
I.6.1.3 Es wird grundsätzlich nur die SF-Klasse angerechnet, die Sie aufgrund der Dauer Ihres 

Führerscheinbesitzes selbst erlangt haben können. Die SF-Klassen aus Verträgen Dritter können nicht auf 
Ihren Vertrag übertragen werden.  

 
Versichererwechsel 
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I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns gewechselt.  
 

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?  
 
 Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen: 

 
Fahrzeuggruppe 
I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, gehören derselben Fahrzeuggruppe 

an, oder das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird,  gehört einer höheren 
Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das übertragen wird. 
a Untere Fahrzeuggruppe: 
 Pkw, Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahrzeuge, Lieferwagen, Gabelstapler, 

Kranken- und Leichenwagen. 
b Mittlere Fahrzeuggruppe: 
 Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr. 
c Obere Fahrzeuggruppe: 
 Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Abschleppwagen. 

 
Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkaskoversicherung nur 

zusammen.   
 

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den Schadenverlauf 
aus? 

 
Im Jahr der Übernahme 
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb 

der Saison, Vertragsbeendigung, Veräußerung, Risikowegfall) gilt: 
a Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, als wäre der 

Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden. 
b Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate und höchstens  sieben Jahre, übernehmen wir den 

Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand.  
c Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, übernehmen wir den schadenfreien Verlauf nicht. 

  
Im Folgejahr nach der Übernahme 
I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach dessen 

Schadenverlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Übernahme 
bestand: 
a Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens sechs Monate, wird der 

Vertrag entsprechend seines Verlaufs so eingestuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden.  
b Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als sechs Monate, 

unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.  

 
I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs  

 
I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung können nur zusammen 

abgegeben werden.  
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei 

Ersteinstufung Ihres Vertrages nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse M oder 
S bleibt diese Einstufung bestehen.  

I.7.3  Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags nachzuerheben. 

 
I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf 

 
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende Auskünfte vom Vorversicherer 

geben zu lassen: 
- Art und Verwendung des Fahrzeugs, 
- Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug, 
- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung, 
- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte 

Neueinstufung ausgewirkt haben, 
- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren Bildung aufgelöst 

worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind und 
- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt worden sind. 

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr 
Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte 
zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug nach I. 8.1 zu geben.  

 Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sondereinstufungen - mit 
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Ausnahme der Regelung nach I.2.2 - werden nicht berücksichtigt.  

 
J Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen 
 
J.1 Typklasse 
  

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. 

 Für PKW gilt: Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf Ihres 
Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres 
Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse führen. 
Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

  

J.2  Hauptwohnsitz / Regionalklasse 
  

Der Versicherungsbeitrag richtet sich u.a. nach dem Hauptwohnsitz des Versicherungsnehmers und der entsprechenden 
Regionalklasse. Ihr Hauptwohnsitz muss sich in der BRD befinden. 

  

J.3 Kündigungsrecht 
  

Führt eine Änderung der Typklasse nach J.1 oder der Regionalklasse nach J.2 in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu 
einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungsrecht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig 
wirksam, so besteht Ihr Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitragserhöhung führen.  

 Dies gilt auch für die Kaskoversicherung entsprechend.  

 
J.4 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
  

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhöhen, wenn wir aufgrund eines Gesetzes, einer 
Verordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu 
erhöhen.   

 
J.5 Änderung des SF-Klassen-Systems 
  

Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für die SF-Klassen nach Abschnitt I und Anhang 1 zu ändern, wenn ein 
unabhängiger Treuhänder bestätigt, dass die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der 
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten Bestimmungen werden mit Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres wirksam. In diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.  

 
K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen 

Umstands 
 
K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts 
 Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt I ändern.  

 
K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung 

 
Welche Änderungen werden berücksichtigt? 
K.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versicherungsschein aufgeführtes Merkmal zur 

Beitragsberechnung, berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer 
Beitragserhöhung führen. Merkmale zur Beitragsberechnung sind die Angaben, die Sie bei 
Vertragsabschluß online gemacht haben und im Versicherungsschein ausgewiesen sind. 

 
Auswirkung auf den Beitrag 
K.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung. 
K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von K.2.2 der neue 

Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres.  

 
K.3 Wohnsitzwechsel 
  

Wechselt der Halter seinen Hauptwohnsitz, richtet sich der Beitrag ab der Ummeldung bei der Zulassungsbehörde nach 
der neuen Anschrift.  
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K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung 

Anzeige von Änderungen  
K.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein aufgeführten Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie 

uns unverzüglich anzeigen.  
 
Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung 
K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur 

Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder 
Nachweise vorzulegen.  

 
Folgen von unzutreffenden Angaben 
K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht oder Änderungen nicht 

angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode der Beitrag, der den 
tatsächlichen Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht.  

  
K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist 

deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 100,00 Euro zu zahlen.   

 
Folgen von Nichtangaben 
K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb 

von zwei Wochen nach, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode für 
dieses Merkmal zur Beitragsberechnung nach den für Sie ungünstigsten Angaben berechnet.  

 
K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs 
  

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dieses 
anzeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als 
Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist. Wir können in diesem Fall den  Versicherungsvertrag kündigen oder 
den Beitrag anpassen. Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8. 

 
L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
 
L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

 
Versicherungsombudsmann 
L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns 

einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für 
Versicherungen wenden (Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 8006 Berlin, E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel.: 01804/224424 (0,24 Euro je Anruf); Fax 01804/224425). 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie 
uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen.  

 
Versicherungsaufsicht 
L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 

Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als 
Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BAFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: 
poststelle@bafin.de; Tel.: 0228/4108-0; Fax 0228/488-1550. Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine 
Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.  

 
Sachverständigenverfahren in der Kaskoversicherung 
L.1.3 Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in der Kaskoversicherung entscheidet ein 

Sachverständigenausschuss nach A.2.18.1. 
 
Bescherde- und Rechtsbehelfsverfahren 
L.1.4   Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von den vorgeschilderten außergerichtlichen 

Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren unberührt; Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diesen zu 
beschreiten. 

 
L.2 Gerichtsstände 

 
Wenn es zur Klage kommt 
L.2.1 Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können ausschließlich bei dem für unseren in Deutschland 
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befindlichen Geschäftssitz zuständigen Gericht geltend gemacht werden, es sei denn das deutsche Recht 
sieht etwas anderes vor. 

 
Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 
L.2.2 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz außerhalb 

Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, das 
für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

 
  

M Zahlungsweise 
   

Die Beiträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Jahresbeiträge, die jährlich im Voraus zu entrichten sind. Bei 
halb-, vierteljährlicher oder monatlicher Teilzahlung werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, Zuschläge erhoben. 



 

 
IIC_NV_Ineas_AKB2009_Stand:10/2009                                                                                                             Seite   41 
 

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 
 
1 Pkw 

 
1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 
 

Dauer des schadenfreien und 
ununterbrochenen Verlaufs 

SF-Klasse Beitragssatz in % 
Kfz-Haftpflicht 

Beitragssatz in % 
Vollkasko 

Sechsundzwanzig bis dreißig Kalenderjahre SF 26 25 25 

fünfundzwanzig Kalenderjahre SF 25 26 26 

vierundzwanzig Kalenderjahre SF 24 27 28 

dreiundzwanzig Kalenderjahre SF 23 28 30 

zweiundzwanzig Kalenderjahre SF 22 30 32 

einundzwanzig Kalenderjahre SF 21 32 34 

zwanzig Kalenderjahre SF 20 34 36 

neunzehn Kalenderjahre SF 19 34 37 

achtzehn Kalenderjahre SF 18 36 38 

siebzehn Kalenderjahre SF 17 36 39 

sechzehn Kalenderjahre SF 16 37 39 

fünfzehn Kalenderjahre SF 15 38 41 

vierzehn Kalenderjahre SF 14 39 42 

dreizehn Kalenderjahre SF 13 39 44 

zwölf Kalenderjahre SF 12 40 46 

elf Kalenderjahre SF 11 43 47 

zehn Kalenderjahre SF 10 43 49 

neun Kalenderjahre SF 9 46 52 

acht Kalenderjahre SF 8 48 55 

sieben Kalenderjahre SF 7 51 58 

sechs Kalenderjahre SF 6 54 61 

fünf Kalenderjahre SF 5 57 65 

vier Kalenderjahre SF 4 62 72 

drei Kalenderjahre SF 3 71 78 

zwei Kalenderjahre SF 2 83 85 

ein Kalenderjahr SF 1 100 100 

Sondereinstufung SF ½ 138 115 

Schadenklasse S 157 -- 

Ersteinstufung 0 230 191 

Schadenklasse M 246 -- 
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1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw 
 

1.2.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung 

 

bei Vereinbarung des Tarifes Basic  bei Vereinbarung des Tarifes Super+ 

aus 
Klasse 

bei  
1 Schaden 

bei  
2 Schäden 

bei  
3 Schäden 

bei 
4 Schäden 
und mehr 

 

aus 
Klasse 

bei  
1 Schaden 

bei  
2 Schäden 

bei  
3 Schäden 

bei 
4 Schäden 
Und mehr  

 
Nach 
Klasse      

Nach 
Klasse    

SF 30 SF 18 SF 11 SF 1 M  SF 30 SF 26 SF 11 SF 1 M 

SF 29 SF 11 SF 4 SF 1 M  SF 29 SF 11 SF 4 SF 1 M 

SF 28 SF 11 SF 4 SF 1 M  SF 28 SF 11 SF 4 SF 1 M 

SF 27 SF 11 SF 4 SF 1 M  SF 27 SF 11 SF 4 SF 1 M 

SF 26 SF 11 SF 4 SF 1 M  SF 26 SF 11 SF 4 SF 1 M 

SF 25 SF 11 SF 4 SF 1 M  SF 25 SF 11 SF 4 SF 1 M 

SF 24 SF 11 SF 4 SF 1 M  SF 24 SF 11 SF 4 SF 1 M 

SF 23 SF 10 SF 4 SF 1 M  SF 23 SF 10 SF 4 SF 1 M 

SF 22 SF 10 SF 4 SF 1 M  SF 22 SF 10 SF 4 SF 1 M 

SF 21 SF 10 SF 4 SF 1 M  SF 21 SF 10 SF 4 SF 1 M 

SF 20 SF 9 SF 3 SF 1 M  SF 20 SF 9 SF 3 SF 1 M 

SF 19 SF 9 SF 3 SF 1 M  SF 19 SF 9 SF 3 SF 1 M 

SF 18 SF 7 SF 3 SF 1 M  SF 18 SF 7 SF 3 SF 1 M 

SF 17 SF 7 SF 2 SF ½ M  SF 17 SF 7 SF 2 SF ½ M 

SF 16 SF 6 SF 2 SF ½ M  SF 16 SF 6 SF 2 SF ½ M 

SF 15 SF 6 SF 2 SF ½ M  SF 15 SF 6 SF 2 SF ½ M 

SF 14 SF 6 SF 2 SF ½ M  SF 14 SF 6 SF 2 SF ½ M 

SF 13 SF 5 SF 2 SF ½ M  SF 13 SF 5 SF 2 SF ½ M 

SF 12 SF 5 SF 1 S M  SF 12 SF 5 SF 1 S M 

SF 11 SF 5 SF 1 S M  SF 11 SF 5 SF 1 S M 

SF 10 SF 4 SF 1 S M  SF 10 SF 4 SF 1 S M 

SF 9 SF 4 SF 1 S M  SF 9 SF 4 SF 1 S M 

SF 8 SF 4 SF 1 S M  SF 8 SF 4 SF 1 S M 

SF 7 SF 3 SF ½ S M  SF 7 SF 3 SF ½ S M 

SF 6 SF 3 SF ½ S M  SF 6 SF 3 SF ½ S M 

SF 5 SF 2 SF ½ S M  SF 5 SF 2 SF ½ S M 

SF 4 SF 2 SF ½ M M  SF 4 SF 2 SF ½ M M 

SF 3 SF 1 S M M  SF 3 SF 1 S M M 

SF 2 SF ½ S M M  SF 2 SF ½ S M M 

SF 1 S M M M  SF 1 S M M M 

SF ½ S M M M  SF ½ S M M M 

S M M M M  S M M M M 

0 M M M M  0 M M M M 
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1.2.2  In der Vollkaskoversicherung 
 

bei Vereinbarung des Tarifes Basic  bei Vereinbarung des Tarifes Super+ 

aus 
Klasse 

bei  
1 Schaden 

bei  
2 Schäden 

bei  
3 Schäden 

bei 
4 Schäden 
und mehr 

 

aus 
Klasse 

bei  
1 Schaden 

bei  
2 Schäden 

bei  
3 Schäden 

bei 
4 Schäden 
Und mehr  

 
Nach 
Klasse      

Nach 
Klasse    

SF 30 SF 18 SF 11 SF 3 0  SF 30 SF 26 SF 11 SF 3 0 

SF 29 SF 17 SF 9 SF 3 0  SF 29 SF 17 SF 9 SF 3 0 

SF 28 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 28 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 27 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 27 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 26 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 26 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 25 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 25 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 24 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 24 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 23 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 23 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 22 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 22 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 21 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 21 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 20 SF 15 SF 9 SF 3 0  SF 20 SF 15 SF 9 SF 3 0 

SF 19 SF 13 SF 7 SF 3 0  SF 19 SF 13 SF 7 SF 3 0 

SF 18 SF 13 SF 7 SF 3 0  SF 18 SF 13 SF 7 SF 3 0 

SF 17 SF 9 SF 6 SF 3 0  SF 17 SF 9 SF 6 SF 3 0 

SF 16 SF 9 SF 5 SF 2 0  SF 16 SF 9 SF 5 SF 2 0 

SF 15 SF 8 SF 5 SF 2 0  SF 15 SF 8 SF 5 SF 2 0 

SF 14 SF 8 SF 4 SF 1 0  SF 14 SF 8 SF 4 SF 1 0 

SF 13 SF 8 SF 4 SF 1 0  SF 13 SF 8 SF 4 SF 1 0 

SF 12 SF 7 SF 3 SF 1 0  SF 12 SF 7 SF 3 SF 1 0 

SF 11 SF 6 SF 3 SF 1 0  SF 11 SF 6 SF 3 SF 1 0 

SF 10 SF 5 SF 2 SF ½ 0  SF 10 SF 5 SF 2 SF ½ 0 

SF 9 SF 5 SF 2 SF ½ 0  SF 9 SF 5 SF 2 SF ½ 0 

SF 8 SF 4 SF 2 SF ½ 0  SF 8 SF 4 SF 2 SF ½ 0 

SF 7 SF 3 SF 1 SF ½ 0  SF 7 SF 3 SF 1 SF ½ 0 

SF 6 SF 3 SF ½ 0 0  SF 6 SF 3 SF ½ 0 0 

SF 5 SF 2 SF ½ 0 0  SF 5 SF 2 SF ½ 0 0 

SF 4 SF 1 SF ½ 0 0  SF 4 SF 1 SF ½ 0 0 

SF 3 SF 1 0 0 0  SF 3 SF 1 0 0 0 

SF 2 SF ½ 0 0 0  SF 2 SF ½ 0 0 0 

SF 1 SF ½ 0 0 0  SF 1 SF ½ 0 0 0 

SF ½ 0 0 0 0  SF ½ 0 0 0 0 

0 0 0 0 0  S 0 0 0 0 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
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2 Krafträder (im Sinne von § 2.9 FZV) 

 
2.1 Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und 
Beitragssätze 

 

 
Dauer des schadenfreien und 
ununterbrochenen Verlaufs 

SF-
Klasse 

Beitragssatz in % 
Kfz-Haftpflicht 

 

Beitragssatz in % 
Kfz-Vollkasko 

  

Sechsundzwanzig bis dreißig Kalenderjahre SF 26 22,5 30,0 

fünfundzwanzig  SF 25 22,5 30,0 

vierundzwanzig Kalenderjahre SF 24 22,5 30,0 

dreiundzwanzig Kalenderjahre SF 23 22,5 30,0 

zweiundzwanzig Kalenderjahre SF 22 22,5 30,0 

einundzwanzig Kalenderjahre SF 21 22,5 30,0 

zwanzig Kalenderjahre SF 20 22,5 30,0 

neunzehn Kalenderjahre SF 19 22,5 30,0 

achtzehn Kalenderjahre SF 18 22,5 30,0 

siebzehn Kalenderjahre SF 17 22,5 30,0 

sechzehn Kalenderjahre SF 16 22,5 30,0 

fünfzehn Kalenderjahre SF 15 22,5 30,0 

vierzehn Kalenderjahre SF 14 22,5 30,0 

dreizehn Kalenderjahre SF 13 22,5 30,0 

zwölf Kalenderjahre SF 12 22,5 30,0 

elf Kalenderjahre SF 11 22,5 30,0 

zehn Kalenderjahre SF 10 22,5 30,0 

neun Kalenderjahre SF 9 22,5 35,0 

acht Kalenderjahre SF 8 25,0 40,0 

sieben Kalenderjahre SF 7 27,5 45,0 

sechs Kalenderjahre SF 6 30,0 50,0 

fünf Kalenderjahre SF 5 32,5 60,0 

vier Kalenderjahre SF 4 35,0 70,0 

drei Kalenderjahre SF 3 40,0 80,0 

zwei Kalenderjahre SF 2 45,0 90,0 

ein Kalenderjahr SF 1 50,0 100,0 

Schadenklasse SF ½ 75,0 150,0 

Schadenklasse S  100,0 --- 

Ersteinstufung 0 125,0 200,0 

Schadenklasse M 150,0 250,0 
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2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Krafträdern 
 

2.2.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung 2.2.2. in der Vollkaskoversicherung 

Aus Klasse 

  
bei  
1 Schaden 

  

bei  
2 Schäden 

bei 
3 Schäden 
und mehr 

Aus Klasse 

  
bei  
1 Schaden 

  

bei  
2 Schäden 

  

bei 
3 Schäden 
und mehr 

  

  
Nach 
Klasse       

Nach 
Klasse     

SF 26 SF 9 SF 3 M SF 26 SF 8 SF 3  

SF 25 SF 9 SF 3 M SF 25 SF 7 SF 3 M 

SF 24 SF 9 SF 3 M SF 24 SF 7 SF 3 M 

SF 23 SF 9 SF 3 M SF 23 SF 7 SF 3 M 

SF 22 SF 9 SF 3 M SF 22 SF 7 SF 3 M 

SF 21 SF 9 SF 3 M SF 21 SF 7 SF 3 M 

SF 20 SF 8 SF 2 M SF 20 SF 6 SF 2 M 

SF 19 SF 8 SF 2 M SF 19 SF 6 SF 2 M 

SF 18 SF 8 SF 2 M SF 18 SF 6 SF 2 M 

SF 17 SF 7 SF 1 M SF 17 SF 6 SF 2 M 

SF 16 SF 7 SF 1 M SF 16 SF 6 SF 2 M 

SF 15 SF 6 SF 1 M SF 15 SF 5 SF 2 M 

SF 14 SF 6 SF 1 M SF 14 SF 5 SF 2 M 

SF 13 SF 5 SF 1 M SF 13 SF 5 SF 2 M 

SF 12 SF 5 SF 1 M SF 12 SF 5 SF 2 M 

SF 11 SF 4 SF ½ M SF 11 SF 5 SF 2 M 

SF 10 SF 4 SF ½ M SF 10 SF 4 SF 1 M 

SF 9 SF 3 SF ½ M SF 9 SF 4 SF 1 M 

SF 8 SF 2 SF ½ M SF 8 SF 3 SF 1 M 

SF 7 SF 1 S  M SF 7 SF 3 SF 1 M 

SF 6 SF 1 S  M SF 6 SF 2 SF ½ M 

SF 5 SF 1 S  M SF 5 SF 2 SF ½ M 

SF 4 SF ½ 0 M SF 4 SF 1 SF ½ M 

SF 3 SF ½ 0 M SF 3 SF 1 SF ½ M 

SF 2 SF ½ 0 M SF 2 SF ½ 0 M 

SF 1 S  M M SF 1 SF ½ 0 M 

SF ½ 0 M M SF ½ 0 M M 

S  M M M S  M M M 

0 M M M 0 M M M 

M M M M M M M M 
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Allgemeine Bedingungen für die 

Rechtsschutzversicherung (ARB) 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten 
erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann zu den Inhalten des § 21 sowie dazu gehörender Klauseln abgeschlossen werden. 
Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz 
 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder nicht auf einer 
Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 
 
b) Arbeits-Rechtsschutz - (derzeit kein Angebot); 

 
c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz - (derzeit kein Angebot); 

 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen und dinglichen Rechten, soweit der 
Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

 
e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und 
Verwaltungsgerichten; 

 
f) Sozialgerichts-Rechtsschutz - (derzeit kein Angebot); 

 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor 
Verwaltungsgerichten; 
 
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz - (derzeit kein Angebot);  
 
i) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. 
Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem 
Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltensgetragen 
hat; 
 
bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer 
ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen 
vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er 
vorsätzlich gehandelt hat. 
 
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungsschutz; ebensowenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das 
nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des 
Vorwurfes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an. 
 
j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit; 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 
(1)  in ursächlichem Zusammenhang mit 
a)  Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;  
b)  Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind; 
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c)  Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
d)  aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles; 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 
cc) der genehmigungspflichtigen und/oder anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstückes, Gebäudes oder 
Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in 
Besitz zu nehmen beabsichtigt, 
dd)  der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben; 

e) rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst sittenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen; 
 
(2) 
a)  zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen; 
b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen; 
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen 

Rechten aus geistigem Eigentum; 
e)  aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht; 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit 
 aa) Spiel- und Wettverträgen sowie  Gewinnzusagen, 
 bb) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften, 
 cc) der Anschaffung, Veräußerung, Verwaltung von Wertpapieren (z.B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile), Wertrechten, die 

Wertpapieren gleichstehen, Beteiligungen (z.B. an Kapitalanlagemodellen, stille Gesellschaften, Genossenschaften) und deren 
Finanzierungen. Der Ausschluss gilt nicht für Geld- und Vermögensanlagen, soweit Lebens- und Rentenversicherungen sowie 
Sparverträge betroffen sind, 

 dd) Steuersparmodellen aller Art; 
g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k) 

besteht; 
h) aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das für diesen tätige 

Schadenabwicklungsunternehmen; 
i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und 

sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt; 
 
(3) 
a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmungrechtlicher 

Interessen von Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnissen handelt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet 
wurde 

 oder eröffnet werden soll; 
d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 
e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes; 
f) in Verfahren aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes sowie aus dem Bereich des Rechtes zur Sicherung des Lebens-

unterhaltes (Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Sozialhilfe); 
 
(4) 
a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz-Versicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen 

untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
b)  sonstiger Lebenspartner (nichteheliche und nichteingetragene Lebenspartner gleich welchen Geschlechtes) untereinander in 

ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung; 
c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen 

worden 
 oder übergegangen sind; 
d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen oder aus eigener 

Haftungfür Verbindlichkeiten anderer Personen; 
 
(5)  soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammenhang damit besteht, dass der Versicherungsnehmer den 

Tatbestand, der gemäß § 4 ARB den Rechtsschutzfall darstellt, vorsätzlich und rechtswidrig verwirklicht hat. Stellt sich ein 
solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die 
der Versicherer für ihn erbracht hat. 

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
(1)  Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
a)  im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 
b)  (derzeit kein Angebot) 
c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechts 

pflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll; Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach 
Beginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein.  



 

 
IIC_NV_Ineas_AKB2009_Stand:10/2009                                                                                                             Seite   48 
 

 
(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht 
bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung 
eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

 
(3)  Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach 

Absatz 1 c) ausgelöst hat; 
b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen 

Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird. 
 
(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten 

Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrundeliegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen. 

§ 4 a) Versichererwechsel 

(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht in Abweichung von § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Anspruch auf 
Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers fällt und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungs-
vertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht;  

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre 
nach Ende der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer geltend gemacht wird; allerdings nur dann, 
wenn der Versicherungsnehmer die Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat und 
bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung während der Laufzeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder 
eingetreten sein sollen und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages 
eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens 
jedoch im Umfang des Vertrages des Versicherers. 

§ 5 Leistungsumfang 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur rechtlichen Interessenwahrnehmung und trägt 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur 

Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in 
Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder 
einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammen hängt und für die Ausarbeitung 
eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu 200,00 Euro. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche 
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) die Kosten in der ersten 
Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt; 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der 
Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der 
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht 
entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer die Kosten in der ersten 
Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt, der lediglich den Verkehr mit dem 
ausländischen Rechtsanwalt führt; 
Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall im europäischen Ausland eingetreten und eine zunächst betriebene 
Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so dass 
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt der Versicherer zusätzlich die Kosten eines inländischen 
Rechtsanwaltes bei der Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland bis zur 
Höhe einer Korrespondenzgebühr 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, 
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines 
zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen;  

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von 
der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 
 aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer rechtsfähigen technischen 

Sachverständigenorganisation 
 in Fällen der  
 - Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf-  und Ordnungswidrigkeitenverfahren; 
 - Wahrnehmung der rechtlichen Interessen  aus Kauf- und Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen sowie Anhängern; 
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 bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland 
eingetretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter 
oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. 

 Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen; 
h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer 

zu deren Erstattung verpflichtet ist. 
(2) 
a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass 

er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 
b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des  Tages 

erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 
(3) Der Versicherer trägt nicht 
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat; 
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 

Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon 
abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist. Endet eine versicherte außergerichtliche Auseinandersetzung mit 
einer einverständlichen Erledigung, und hatte der Versicherungsnehmer einen Partner-Rechtsanwalt der Jurpartner mit der 
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt, trägt der Versicherer dessen Honorar jedoch in voller Höhe. Ein insoweit 
auf den Versicherer übergehender materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch bleibt hiervon unberührt; 

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall, es sei denn, es wurde ein Partner-Rechtsanwalt 
der Jurpartner beauftragt und der Rechtsschutzfall wird mit Kosten bis 250,00 Euro zzgl. MwSt. abgeschlossen; 

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 
e)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 

eingeleitet werden; 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250,00 Euro; 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutz-Versicherungsvertrag nicht bestünde. 
(4)  Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für den 

Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich 
zusammenhängen. 

(5)  Der Versicherer sorgt für 
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen 

schriftlichen Unterlagen und trägt die da bei anfallenden Kosten; 
b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den 

Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 
(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Notare; 
b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige der steuerberatenden Berufe; 
c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
(1)  Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den 

Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder 
zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

(2)  Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei 
Rechtsschutzfällen, die dort während eines längstens drei Monate dauernden Aufenthaltes eintreten, die Kosten nach § 5 Absatz 
1 bis zu einem Höchstbetrag von 30.000,00 Euro. Kosten bis zu dieser Höhe werden auch für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus Verträgen übernommen, die über das Internet abgeschlossen wurden, soweit eine Interessenwahrnehmung 
außerhalb des Geltungsbereiches gemäß Absatz 1 notwendig ist. 
Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung 
von Teilzeitnut-zungsrechten an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 2 zahlt.   

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1)  Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

(2)  Stillschweigende Verlängerung Bei einer Vertragsdauer von  einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist. 
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§ 9 Beitragszahlungen 

Die Bestimmungen zur Beitragszahlung richten sich nach Abschnitt C der Ihrem Vertrag zugrunde liegenden AKB2009. 

§ 10 Bedingungs- und Beitragsanpassung 

A. Bedingungsanpassung 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, bei 
- Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften, die sich unmittelbar auf einzelne Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages auswirken; 
- den Versicherungsvertrag betreffender Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung; 
- rechtskräftiger Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Bedingungen durch ein Gericht oder 
- Beanstandung einzelner Bedingungen als mit geltendem Recht nicht vereinbar durch die Versicherungsaufsichtsbehörde oder 
Kartellbehörde im Wege eines bestandskräftigen Verwaltungsakts 
die betroffenen Bedingungen zu ändern, ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung). 
(2) Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung. 
(3) Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte 
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der 
Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften 
keine Regelungen enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten. 
(4) Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei 
Gesamtbetrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlechterungsverbot). Die 
Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen 
erfolgen. 
(5) Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen 
des Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer Versicherers richten. 
(6) Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt 
werden. Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend. 
(7) Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als 
genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf 
wird er bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. 
(8) Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Anpassung nicht in Kraft. Der Versicherer kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
des Widerspruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von acht Wochen zum Ende eines jeden Monats kündigen, wenn für ihn 
das Festhalten an dem Vertrag ohne die Anpassung unzumutbar ist. 
 
B. Beitragsanpassung 
(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich für die 
Rechtsschutz-Versicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genügend großen 
Zahl der die Rechtsschutz-Versicherung betreibenden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als 
Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl 
der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der 
Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser 
Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus 
Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, 
in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 
(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 

- gemäß §§ 21 und 22 ARB, 
- gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29 ARB,  
- gemäß den §§ 26 und 27 ARB,  
- gemäß § 28 ARB 
nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert und zwar jeweils unterschieden nach Verträgen mit und ohne 
Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der 
Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen. Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen 
höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächstniedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 
Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht 
übersteigen. 
(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in 
den letzten drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er vom Treuhänder für diese Jahre 
festgestellt wurde, darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im 
letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die 
sich nach Absatz 3 ergibt. 
(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders 
erfolgten, fällig werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn für den 
Gegenstand der Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen ist. 
(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung in Textform 
kündigen, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer 
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spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung wesentlichen Umstände 

A. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
(1) Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in 
Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 
(2) Rücktritt des Versicherers 
a) Voraussetzungen des Rücktritts 
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. 
b) Ausschluss des Rücktrittsrechts 
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
c) Folgen des Rücktritts 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 
(3) Kündigung 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
(4) Rückwirkende Vertragsanpassung 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers fristlos in Textform kündigen. 
(5) Ausübung der Rechte des Versicherers 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 2 bis 4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
(6) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht 
dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 
 
B. Gefahrerhöhung 
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag 
rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch entstandene höhere Gefahr den höheren 
Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, 
kann der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den vereinbarten 
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der 
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Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom 
Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 
(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats nach Zugang einer Aufforderung die zur 
Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben 
vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen 
Versicherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das 
Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des 
Versicherungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl 
Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und 
er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für den Umfang der Leistung des Versicherers ursächlich war. 
(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, 
dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre. 
  
(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode 
fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung 
vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag 
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, tritt an die Stelle des 
verstorbenen Versicherungsnehmers. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des 
Versicherungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
vorzeitig kündigen.  
(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, 
sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren 
Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß 
Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Textform zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, 
wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der  Versicherer nur Anspruch auf den Teil des  Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

§ 13a Kündigung bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

(1) Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, kann der Versicherer während der 
Dauer des Insolvenzverfahrens den Versicherungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang 
wirksam. 
(2) § 13 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 14 Gesetzliche Verjährung  

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in Textform zugeht. 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen/Definition Lebenspartner 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 oder im 
Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. 
Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund der Verletzung oder Tötung des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 
(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher/eingetragener 
Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 
(3) (derzeit kein Angebot) 
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§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an den Versicherer gerichtet werden. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers 
(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, 
kann er den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach 
§ 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines 
Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 
(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen 
des Versicherungsnehmers beauftragt. 
(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutz-Anspruch geltend, hat er den Versicherer unverzüglich vollständig und 
wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen 
auf Verlangen in Textform zur Verfügung zu stellen. 
(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der 
Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des 
Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer 
Rechtsschutz-Bestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 
(5) Der Versicherungsnehmer hat 
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt unverzüglich vollständig und wahrheitsgemäß über die 
Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu 
beschaffen;  
b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben; 
c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen. Hat der 
Versicherungsnehmer einen Partner-Rechtsanwalt der Jurpartner beauftragt und liegt der Streitwert unter 50.000,00 Euro, können 
Klage, Rechtsmittel und Rechtsbeschwerde ohne vorherige Zustimmung eingelegt werden, soweit sich im Laufe der 
Mandatsbearbeitung und nach Erhalt der Deckungszusage keine Änderungen im Sachvortrag der Parteien ergeben, die Einfluss auf 
die Leistungsverpflichtung des Versicherers haben können; 
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche 
Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 
cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite 
verursachen könnte. 
(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz, Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer 
nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(7) Der Rechtsanwalt trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber die Verantwortung für die Durchführung seines Auftrages. Der 
Versicherer ist für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes nicht verantwortlich. 
(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 
(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit 
ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken. Dem 
Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 

§ 18 Stichentscheid 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder  
b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist 
dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers 
veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für 
beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der 
Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel 
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anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser 
Verpflichtung vorsätzlich nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz.  
Bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  
Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge 
hinzuweisen. 

§ 19 Vorläufige Deckung 

(1) Beginn 
Der Vertrag über die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des Versicherers (oder einer hierzu bevollmächtigten 
Person) ab dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam. 
(2) Inhalt 
Der Vertrag über die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrundlagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag 
zugrunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung geltenden Versicherungsbedingungen und 
die Information für Versicherungsnehmer zusammen mit dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt. 
(3) Ende 
Der Vertrag über die vorläufige Deckung endet mit dem Beginn des endgültigen Versicherungsschutzes. Kommt der endgültige 
Versicherungsvertrag nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seinen Antrag nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes 
widerruft oder einen Widerspruch nach § 5 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes erklärt, endet die vorläufige Deckung 
mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs beim Versicherer. 
Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können den Vertrag über die vorläufige Deckung jederzeit kündigen. Kündigt der 
Versicherer, wird die Kündigung erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
(4) Wegfall des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag für die 
vorläufige Deckung oder, falls ein gesonderter Beitrag für die vorläufige Deckung nicht erhoben wird, den Beitrag für den endgültigen 
Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat und er dies zu vertreten hat. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zugang der Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt. 
(5) Beitrag 
Sofern in diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, steht dem Versicherer als Beitrag für die vorläufige Deckung ein der 
Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechender Teil des Beitrages zu, der beim Zustandekommen des endgültigen 
Versicherungsvertrages für diesen zu zahlen wäre. 

§ 20 Zuständiges Gericht/Anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 
(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) (derzeit kein Angebot) 
(2) (derzeit kein Angebot) 
(3) Versicherungsschutz besteht für ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande sowie 
Anhänger (Fahrzeug), auch wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen sind. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter, berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser 
Motorfahrzeuge. 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
- Schadenersatz-Rechtsschutz (2a) 
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (2d) 
- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (2e) 
- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (2g) 
- Straf-Rechtsschutz (2i) 
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz ( 2 j) 
(5) (derzeit kein Angebot) 
(6) (derzeit kein Angebot) 
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer 
auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 
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a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist, 
b) Insasse, 
c) Fußgänger und  
d) Radfahrer. 
(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Fahren des Fahrzeuges 
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen 
diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheiten ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
(9) (derzeit kein Angebot) 
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für 
das Fahrzeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeuges 
zugrunde liegt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das 
Kennzeichen des Folgefahrzeuges anzugeben. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob 
fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der 
Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch 
bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner 
Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges, ohne zusätzlichen Beitrag 
mitversichert. 
Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats nach der Veräußerung des versicherten 
Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 
(11) (derzeit kein Angebot) 

Auszug aus den Allgemeinen Tarifbestimmungen 

Versicherungssumme 
Den Beiträgen liegt eine Versicherungssumme von 500.000,00 Euro je Rechtsschutzfall zugrunde; für Strafkautionen werden 
zusätzlich darlehensweise bis zu 100.000,00 Euro gezahlt. 
 
Selbstbeteiligung 
Die vereinbarte Selbstbeteiligung in Höhe von 150,00  Euro wird je Rechtsschutzfall in Abzug gebracht (§ 5 Absatz 3 c) ARB). 
 
Vertragsdauer 
Die Vertragsdauer richtete sich nach der Kfz-Versicherung und beträgt ein Jahr. Die Rechtsschutzversicherung erlischt automatisch 
mit der Beendigung des Kfz-Vertrages.  
 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle 
Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung 
(Personenversicherung) ist daher im Antrag auch die Schweigepflichtsklausel enthalten. 
IIC NV beauftragt gemäß § 8 a VAG zur Schadenregulierung von Rechtsschutz-Schadenfällen ein 
Schadenregulierungsunternehmen. Derzeit ist Jurpartner Services Gesellschaft für Rechtsschutz-Schadenregulierung mbH, Köln 
beauftragt. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn 
der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben 
unterliegt. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu  
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung 
und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle 
Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung 
(Personenversicherung) ist daher im Antrag bzw. in Schaden-/ Leistungsanzeigen auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten. 
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Der Versicherer speichert alle Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer, Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Prämie, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines 
Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden 
und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer 
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 
benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Prämie, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei 
der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben 
des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungs-
abkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim 
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und beim Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) 
zentrale Hinweissysteme. 
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Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Beispiele: 
 
Allgemeine Haftpflicht-Versicherung 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.  
 
Kfz-Versicherer 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.  
 
Rechtsschutz-Versicherung 
Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei 
Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten, Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 
3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten, vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei 
konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.  
 
Sach-Versicherung 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des 
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.  
 
Transport-Versicherung 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.  
 
Unfall-Versicherung 
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen An-zeigepflicht, Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher 
Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, außerordentlicher Kündigung 
durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
 
5. Datenverarbeitung innerhalb und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sach-Versicherung) und andere Finanzdienstleistungen, z.B. Kredite, 
Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen 
umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur 
Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre 
Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. 
 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt 
verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den 
Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von ĂDaten¿bermittlungñ, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten sind. Branchenspezifische Daten - wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Die zu unserer Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen teilen wir Ihnen auf 
Wunsch gerne mit. 

 
6. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein  
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer 
Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
 
Anschrift des Datenschutzbeauftragten bei Ineas: 
IIC NV 
Datenschutzbeauftragter 
Aachener Str. 1053 - 1055 
50858 Köln 
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